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Vizepräsident Hagen eröffnet die Sitzung um 
15 Uhr. 

Vizepräsident Hagen: Die 114. Sitzung des Baye
rischen Landtags ist eröffnet. 

Nach Artikel 5 Absatz 2 des Aufwandsentschädi
gungsgesetzes sind entschuldigt oder beurlaubt die 
Abgeordneten Behringer, Ernst, Dr. Franke, 
Freundl, 'Gärtner, Dr. Huber, Dr. Jüngling, Kerber, 
Klammt, Dr. Korff, Stain, Dr. Weigel, Zillbiller. 
Der Abgeordnete Hans Karl teilt mit, daß er eine 
Sfüdienreise nach England unternimmt. Er bittet 
um Urlaub bis 15. November dieses Jahres. Ich 
schlage dem Hause vor, den, Urlaub wie beantragt 
zu bewilligen. - Das Haus ist damit einverstanden. 

Hohes Haus, meine Damen und Herren! Zum 
drittenmal hat der Tod in kürzester Frist eine 
Lücke in unsere Reihen gerissen. 

(Die Abgeordneten erheben sich von ihren 
Sitzen) 

Das Mitglied des Bayerischen Landtags, Herr Pro
fessor Dr. Gromer, ist am 23. Oktober 1952 einem 
Herzleiden erlegen; Sein Tod hat bei uns schmerz
lichste Empfindungen hervorgerufen. Dr. Gromer, 
geboren am 5. März 1883, hat sich neben seiner 
seelsorgerischen Tätigkeit schon frühzeitig sozial
politischen Aufgaben gewidmet. Im besonderen 
nahm er sich der Jugenderziehung an. Bereits 1925 
ist er in das kommunalpolitische Leben eingetreten. 
1946 wurde er zu höheren Aufgaben berufen. Er 
gehörte der Bayerischen Verfassunggebenden Lan
desversammlung an und wurde in den ersten Baye
rischen Landtag gewählt. Seine Beliebtheit kam in 
der Wiederwahl am 26. November 1950 zum Aus
druck. Als allseits geachteter Mann erfreute er sich 
ungeteilter Wertschätzung weit über die Reihen 
seiner Fraktion hinaus. Seine große Menschlichkeit, 

sein verbindliches Wesen befähigten ihn, die an ih,n 
herangetragenen parlamentarischen Aufgaben einer 
sicheren Lösung zuzuführen. Im Bayerischen Land-

- tag gehörte er dem Ausschuß für Rechts- und Ver
fassungsfragen, für kulturpolitische Angelegenhei
ten und für Besoldungsfragen an. In der letzten 
Legislatm;-periode des Landtags beschäftigte er sich 
hauptsächlich mit Haushaltsangelegenheiten. In 
Dr. Gromer verlieren wir einen lieben Kollegen, 
einen Freund und Helfer. Sein Leben, seine Arbeit, 
seine Treue, einer großen Aufgabe dargebracht, 
werden nicht vergessen werden. 

Sie haben ,sich zu Ehren des Verstorbenen von 
den Sitzen erhoben. Ich danke Ihnen. Ich darf dem 
Haus bekanntgeben, daß die Landtagsfraktion der 
CSU morgen, Mittwoch, früh 8 Uhr in der St. Jo
hann Baptist-Kirche einen Trauergottesdienst ab
hält. Alle Fraktionen sind hierzu herzlichst ein
geladen. 

Am 25. Oktober feierte der Abgeordnete Priller 
seinen 65. Geburtstag. Im Namen des Hohen Hau
ses darf ich ihn herzlichst hierzu beglückwünschen. 
Von früher Jugend an mit den Sorgen des Lebens 
vertraut, hat er nach einer langjährigen Wander
zeit, die ihn auch ins Ausland brachte, in seinem 
Beruf reiche Erfahrungen gesammelt, die er später 
für seine politische Tätigkeit erfolgreich verwerten 
konnte. Früh wandte er sich dem politischen Leben 
zu. Illsbesondere interessierten ihn sozialpolitische 
und landwirtschaftliche Fragen, was ihm als Mit
glied des Ausschusses für Ernährung und Land
wirtschaft zustatten kommt. 1939 wurde er auf 
Grund seiner aufrechten demokratischen Gesin
nung verhaftet und ausgebürgert. In zäher Arbeit 
gelang es ihm, sich als landwirtschaftlicher Siedler 
und später als selbständiger Bäckermeister eine 
sichere Existenz zu gründen. Seine reiche Erfah
rung, sein nie versiegender Humor, seine Volksver
bundenheit sichern ihm jederzeit die Sympathien, 
weit über seine eigene Fraktion hinaus. Wir alle 
wünschen dem Herrn Abgeordneten Priller eine 
weitere ersprießliche politische Tätigkeit in diesem 

·Haus. 
(Allgemeiner Beifall) 

Priller (SPD): Ich danke. 

Vizepräsident Hagen: Gleichzeitig darf ich unse
rem neuen Mitglied, Herrn Abgeordneten Kot
schenreuther, der vor kurzem in den Landtag ein
getreten ist, meine besten Wünsche zu seinem 
50. Geburtstag aussprechen, den er am 20. Oktober 
1,952 begehen konnte. 

(Beifall) 

Ich habe dem Haus weiter bekannt zu geben: 
Nach einer Mitteilung des Herrn Präsidenten des 
Senats hat der Senat gegen folgende vom Landtag 
beschlossenen Gesetze keine Einwendungen er
höben: 

1. Gesetz über die Organisation der Polizei in 
Bayern (Polizeiorganisationsgesetz), 

2. Gesetz über die Erhebung eines Zuschlags zur 
Grunderwerbssteuer, 

2 
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3. Gesetz über die Ausdehnung der außerordent
lichen Zulage und Sonderzulage der Beamten auf., 
die im öffentlichen Volksschuldienst verwendeten 
klösterlichen Lehrkräfte, 

4. Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes zur Aus
führung des § 413 der Strafprozeßordnung (amts
richterliche Verfügung). 

Bezüglich der Mitgliederzahl des Ausschusses zur 
Information über Bundesangelegenheiten stelle ich 
fest: Da durch den Beschluß des L;mdtags vom 
3. April 1952 die Deutsche Gemeinschaft keine 
Fraktion mehr bildet, scheidet gemäß Beschluß des 
Ältestenrats vom 22. Juli l952 der Vertreter der 
bisherigen DG-Fraktion aus dem Ausschuß zur 
Information über Bundesangelegenheitel) aus. Der 
Ältestenrat hat sich in seiner 50. Sitzung vom 
17. Oktober 1952 mit der Frage befaßt, ob an Stelle 
des ausscheidenden Vertreters der bisherigen DG
Fraktion ein neues Mitglied hinzutreten oder ob 
es bei der bisherigen Zahl von 13 Mitgliedern 
- CSU 4, SPD 4, BP 3, BHE 1, FDP 1 - belassen 
werden soll. Der Ältestenrat ist zu dem Ergebnis 
gekommen, daß der Ausschuß aus 13 Mitgliedern 
bestehen sollte. - Ich stelle das Einverständnis des 
Hohen Hauses dazu fest. 

'Weiter gebe ich dem Hohen Hause bekannt, daß 
folgender Dringlichkeitsantrag eingelaufen ist: 

Betreffend Vorschuß bei Manöverschäden. 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird ersucht, bei Ma
növerschädeli alliierter Truppen nach Prüfung 
der Finanzbauämter durch das zuständtge Be
satzungskostenamt Vorschüsse an die Geschä
digten zu vergüten, die bei der Endabrechnung 
mit den amerikanischen Dienststellen in An
rechnung gebracht werden. 

Meixner, Elsen und Fraktion. 

Ich schlage dem Hause vor, diesen Antrag an den 
Haushaltsausschuß zu überweisen. - Es erhebt sich 
kein Widerspruch; es ist so beschlossen. 

Weiter gebe ich bekannt, daß zwei Interpella
tionen eingelaufen sind, und zwar 

1. Interpellation der Abgeordneten Bezold, Ha
dasch und Fraktion· und Dr. Baumgartner und 
Fraktion betreffend Übertragung der Rede des 
Bundespräsidenten zur Eröffnung der Kriegsge
fangenen-Woche im Bayerischen Rundfunk. - Ich 
schlage dem Hause vor, da auch der Herr Minister
präsident sich ausdrücklich bereit erklärt hat, die 
Interpellation sofort zu beantworten, diese Inter
pellation nach der Fragestunde zu behandeln. -
Das Haus ist damit einverstanden, 

2. Interpellation des Abgeordneten Stock und 
Fraktion betreffend Tätigkeit von Partisanengrup
pen. - Der Wortlaut ist1 den Mitgliedern des Hohen 
Hauses bekannt. Ich schlage vor, diese Interpella
tion gleich zu Beginn der morgigen Sitzung zu be
handeln. - Das Haus ist damit einverstanden. 

Ich rufe auf: 

Einleitung eines Verfahrens gemäß § 78 a der 
Geschäftsordnung gegen Abgeordnete Unbe
kannt. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. von Prittwitz 
hiezu als Berichterstatter das Wort. 

Dr. von Prittwitz und Gaffron (CSU), Bericht
erstatter: Namens des Ältestenrats des Bayerischen 
Landtags habe ich folgendes zu erklären: 

Auf Grund von mehreren Pressemeldungen, worin 
mitgeteilt wurde, Herr Tichauer, Kaufmann in 
München, habe behauptet, er habe 120 000 DM dazu 
benutzt, um Abgeordnete des Landtags zu bestim
men, sich für die Zulassung von Spielbanken in 
Bayern einzusetzen, hat der Älteste;nrat in seiner 
50. Sitzung vom 17. Oktober 1952 auf Antrag des 
Herrn Landtagspräsidenten Dr. Hundhammer be
schlossen, ein Verfahren gemäß § 78 a der Geschäfts
ordnung gegen Abgeordnete Unbekannt einzuleiten. 
Als Berichterstatter wurde ich bestimmt. Diesbezüg
liche Verhandlungen werden öffentlich sein. 

Vizepräsident Hagen: Es erhebt sich kein Wider
spruch. Das Haus ist dami.t einverstanden. 

Wir treten in die Tagesordnung ein. Ich rufe auf: 

Mündliche Anfragen gemäß § 44 Absatz 2 der 
Geschäftsordnung. 

Als Fragesteller hat sich zuerst gemeldet der Herr 
Abgeordnete Dr. Sturm. Ich erteile ihm das Wort. 

Dr. Sturm (BP): Meine Anfrage richtet sich an den 
Herrn Staatsminister für Wirtschaft und Verkehr. 

Wie verschiedene Firmen aus dem oberfränki
schen Grenzraum berichten, soll der hessische Wirt
schaftsminister diese zu einer V er lagerung ihrer Be
triebe nach Hessen zu veranlassen versucht und 
ihnen hierfür außerordentlich günstige Angebote in 
Form erheblicher Steuervorteile gemacht haben. 

Ist der Herr Staatsminister bereit, für die im 
Grenzgebiet liegenden Betriebe gewisse wirtschaft
liche und, im Einvernehmen mit dem Herrn Finanz
minister, auch steuerliche Vergünstigungen in Er
wägung zu ziehen, um den sich fortgesetzt wieder
holenden Abwerbungsversuchen anderer Länder 
wirksam zu begegnen? 

Vizepräsident Hagen: Die Anfrage b<:iantwortet 
der Herr Wirtschaftsminister. 

Dr. Seidel, Staatsminister: Herr P:räsident, meine 
Damen und Herren! Zum ersten Teil der Anfrage 
möchte ich Ihnen den Schriftwechsel bekanntgeben, 
den ich mit dem hessischen Wirtschaftsminister 
Heinrich Fischer geführt habe. Ich habe ihm am 
17. Oktober 1952 folgenden Brief geschrieben: 

Sehr geehrter Herr Kollege! 

In der Zeit vom .13. bis 15. Oktober hat der 
Unterausschuß Zonenfragen des gesamtdeutschen 
Ausschusses die bayerische Sowjetzonengrenze 
besucht. Die Abschlußbesprechung fand in Hof 
statt. Bei dieser Abschlußbesprechung wurde mit-
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geteilt, daß Sie unmittelbar vor und nach dem 
Besuch des Ausschusses Betrieb~ in diesem Grenz
gebiet aufgesucht haben. Der Oberbürgermeister 
von Hof hat meinem Staatssekretär· mitgeteilt, Sie 
hätten erklärt, daß Sie diese Besuche mit meinem 
Einverständnis durchgeführt hätten. Ich muß 
Ihnen schon sagen, daß mich Ihr Verhalten außer
ordentlich überrascht. Es überrascht mich umso 
mehr, als im Wirtschaftsausschuß des Bundesrats 
ein Beschluß gefaßt wurde, der Abwerbungsver
suche anderer Länder mißbilligt und der darüber 
hinaus die Länder zu gegenseitiger Information 
verpflichtet, falls ein Betrieb .aus. einem Land in 
ein anderes Land abzuwandern beabsichtigt. Ich 
bin der letzte, der einem Kollegen eine Besichti
gung bayerischer Betriebe unmöglich macht. Es 
gehört aber zum natürlichen Takt, daß dann ein 
solcher Kollege vorher _bei mir anfragt. 

(Abg. Kurz: Das möchte man annehmen!) 

Diesen Takt haben Sie bei Ihrem Besuch ganz . 
offensichtlich verletzt. Was würden Sie sagen, 
wenn ich plötzlich in Hessen auftauchen und ohne 
ihr Einverständnis hessische Betriebe besichtigen 
würde? Es kommt hinzu, daß Ihr Bes~ch in eine 
Zeit politischer Beunruhigung an der Zonengrenze 
gefallen ist. Die Zonengrenzen werden durch alle 
möglichen Kommissionen besucht. Die Bevölke
rung erwartet sich Hilfe, und in Wirklichkeit ist 
das praktische Ergebnis all dieser Besuche nur 
sehr gering. Wenn nun noch dazu ein außer
bayerischer Wirtschaftsminister erscheint, so liegt 
der Verdacht nahe, daß er diese Situation aus
nützen und Betriebe zur Abwanderung veranlas
sen will. Wir haben gestern im Wirtschaftsaus
schuß des Bundesrats diese Situation eingehend 
besprochen. Wir haben beschlossen, dem Plenum 
des Bundesrats eine Mitteilung an die Bundes
regierung zu empfehlen, daß beabsichtigt ist, dem 
Nachtragshaushalt 1952 so lange die Zustimmung 
zu versagen, bis die Bundesregierung nachweist, 
auf welche Weise und in welchem Umfang sie 
Mittel zur Beseitigung der Schwierigkeiten auf
wenden will, die durch die Maßnahmen der So
wjetzone vom Mai dieses Jahres entstanden sind. 
Ihr Vertreter hat diesem Beschluß zugestimmt. 
Im gleichen Zeitpunkt erscheinen Sie in meinem 
Arbeitsgebiet, ohne mich vorher zu verständigen 
und ohne auf die schwierige Situation, in der wir 
uns befinden, Rücksicht zu nehmen. Sie werden 
deshalb verstehen, daß mich Ihr Verhalten mehr 
als überrascht hat. 

(Beifall bei der BP) 

Auf dieses Schreiben hat mir Herr Fischer am 
21. Okto)Jer folgendermaßen geantwortet: 

Ich erhielt Ihr Schreiben vom 17. dieses Monats. 
Um keinerlei Mißverständnis auch nur aufkom
men zu lassen, beeile ich mich, dieses Schreiben zu 
beantworten. 

Es ist ganz selbstverständlich, daß ich mich, 
. wenn ich als hessischer Staatsminister nach Bay
ern gekommen wäre, um dort Betriebe kennen-

zulernen, mit Ihnen in Verbindung gesetz hätte. 
Ich war aber lediglich als Privatmann 

(Zurufe: Oho!) 
in Begleitung eines Freundes, der seit Jahren von 
der dortigen Industrie Waren bezieht, in Hof. Es 
handelte sich also um einen höchst privaten 
freundschaftlichen Besuch. Ihre Auffassung, daß, 
wenn ein außerbayerischel'. Minister erscheinen 
würde, der Verdacht naheläge, eine Situation aus
zunützen, um Betriebe zur Abwanderung zu ver
anlassen, muß ich ganz entschieden zurückweisen. 
Es würde mir nie einfallen, Ihnen, falls Sie irgend- · 
einen freundschaftlichen Besuch im Lande Hessen 
durchführen würden, auch nur im Gedanken einen 
solchen Verdacht zu unterstellen. 

(Vereinzelt~s Lachen rechts und in der Mitte) 

Meine Damen und Herren! Die Kommentierung 
dieses Schriftwechsels überlasse ich dem Hohen 
Hause. ' 

(Abg. Dr. Baumgartner: Richtig! Steuerermäßi
gungen wurden angeboten.) 

Zur Frage des Herrn Abgeordneten, ob ich bereit 
sei, für die Grenzgebiete wirtschaftliche und steuer
liche Vergünstigungen zur Bekämpfung von Abwan
derungsversuchen in Erwägung zu ziehen, darf ich 
darauf hinweisen, daß die Staatsregierung seit Jah
ren mit allem Ernst bemüht ist, unseren Grenz- . 
gebieten Erleichterung, Unterstützung und Hilfe 
zukommen zu lassen. Die Staatsregi_erung hat bis
her die Hilfsmaßnahmen durchgeführt, die im Be
reich des Möglichen lagen. Sie hat hierüber dem 
Hohen Hause und seinen Ausschüssen laufend be
richtet. Sie ist weiter ständig bei der Bundesregie
rung mit allem Nachdruck dafür eingetreten daß 
die Hilfsmaßnahmen des Bundes in möglichst' gro
ßem Umfang unseren bayerischen Grenzgebieten 
zugute kamen. Auch hierüber sind das Hohe Haus 
und seine Ausschüsse laufend unterrichtet .worden. 
Ich brauche deshalb die bereits durchgeführten, die 
zur Zeit noch laufenden und die in Vorbereitung 
befindlichen Maßnahmen Bayerns und des Bundes 
im einzelnen nicht aufzuzählen. Eine solche Auf
zählung würde den Rahmen der Beantwortung einer 
kleinen Anfrage sprengen. 

Diese allge.meinen Maßnahmen' für die Grenz
gebiete dienen selbstverständlich auch dazu,. die da 
und dort bestehenden Abwanderungsabsichten von 
Industriebetrieben zu bekämpfen. Wir haben in 
jedem einzelnen Fall, der uns zur Kenntnis gelangt 
ist,.sofort nach seinem Bekanntwerden die Verhält
nisse untersucht, die Gründe ermittelt und getan, 
was nach Lage der Dinge geschehen konnte. Wir 
haben hierbei eine Reihe von Erfolgen erzielt. Wenn· 
aber in Einzelfällen - ich möchte hoffen, daß diese 
Fälle tatsächlich vereinzelt bleiben - es dem Unter
nehmer eines Betriebs an der Grenze absolut nicht 
mehr gefällt und er der Meinung ist, daß er von der 
Grenze weg muß ohne Rücksicht auf die auch poli
tischen Auswirkungen seines Handelns, dann kön
nen wir den Mann nicht hindern und nicht halten 
dann soll er in Gottes Namen von der Grenze weg~ 
ziehen. Zwangsmittel für solche. Fälle gibt es nicht . 

Ich darf zusammenfassend sagen, daß die Staats
regierung nicht nur bereit, sondern fest e~tschlossen 
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ist, sich auch weiterhin mit allen Kräften für die 
Grenzgebiete und ihre Wirtschaft einzusetzen. Mir 
liegt besonders daran, daß auch die Herren Abge
ordneten, wenn sie von Abwanderungsabsichten 
irgendeines Betriebes etwas Zuverlässiges hören, 
mir das bekanntgeben, damit wir diese Betriebe auf
suchen und uns' mit ihnen unterhalten können. 

Es hat keinen Sinn, die Dinge zu dramati
sieren. Ich habe schon einmal von dieser Stelle aus 

· darauf hingewiesen, daß es dem Land gar nicht 
nützlich ist, wenn immer wieder v-onhbwanderungs
bestrebungen in großem Ausmaß gesprochen wird, 
weil dann unser Bemühen, Betriebe nach Bayern 
zu ziehen, nur Schaden leidet. 

(Abg. Stock: Sehr richtig!) 

Im übrigen darf ich Sie beruhigen; es wird in der 
Frage der Abwanderung wirklich sehr viel über
trieben. Nur einige Betriebe sind abgewandert, und 
zwar solche Betriebe, die einfach nicht zu halten 

. waren. Das ist aber nicht eine Angelegenheit man
gelnder Unterstützung durch das Land, sondern -
ich will mich vorsichtig ausdrücken - eine psycholo
gische Haltung. Es handelte sich um Leute, die nicht 
mehr an der Grenze bleiben wollen. In einer ganzen 
Reihe von Fällen haben sich solche Grenzland
betriebe hinter dem Rhein, in Rheinland-Pfalz oder 
im Schwarzwald ein neues „Bein" geschaffen, wie 
sie sich ausdrücken. Auch das können wir nicht ver
hindern. Wir haben nur dafür zu sorgen, daß in sol
chen Fällen nicht etwa öffentliche Mittel benutzt 
werden, um Betriebe außerhalb Bayerns zu er
richten. 

(Beifall rechts) 

Vizepräsident Hagen: Zur nächsten Anfrage hat 
sich der HeTr Ab.geordnete Roßmann gemeldet; ich 
erteile ihm das Wort. 

Roßmann (BP): Herr Präs:ident, meline Damen 
und Herren! Meä.ne Anfrage richtet sich an die 
Staa tsr.egierung. 

In den Kre:isen deT Heimkehrer und ihrer Ange
hörigen herrscht gTößte Veribitterung darüber, daß 
ausger.echnet das bayer;i;sche K•1Jjbdnett von allen 
Bundesländern aUffin die Verkehrsstille anläßlich 
der Kriegsgefangenen-Gedenkwoche iin Bayern nicht 
durchführen ließ. D:te BegTündung für die Abstel
lung der Durch'.führung wird von den zuständigen 
KTffis·en als nicht genügend angesehen. Kann die 
Staatsregierung eine für die Heimkehrer befriedi
gen!de Auslmnft gelben, weshafü· die VeTkehrsruhe 
in Bayern abg·esagt wurde? 

Vizepräsident Hagen: Die Anfrage ibeantwortet 
der Herr Staatsminister des Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
iHeTren! Die Durchführung einer Verkehrsstille war 
bereits im September d. J. für den Volkstrauertag 
am 15. November 1952 angel'egt gewesen. Damals 
teilte das bayerische Staatsministerium für Ver
kehl'sangelegenheiten den übrligen VeTkeihrsmini
stern mit: Zutr·effendenfaUs stimmt das ib.ayerische 

Staatsministerium für Verkehrs·angelegenheiten der 
Ansch1auung des ibiad!Lsch-württembergischen Ver
keihrsmin~steniums zu, daß eii.n solch.er Antr·ag als 
praktisch undurchführbar abzulehnen sei. 

Die Einheitlichkeit der Durchführung ·der Ver
kehrs•stil1e am letzten Samstag war schon deshalb 
in Frage gest•ellt, we.U sich das Bundesverkehrs
ministerium für seine Betriebe, Eisenbahn und Post 
der Sache nicht angeschlossen hat. 

Nach den früheren Erfahrungen werden Anord
nungen üiber VeTkeihrsstille zum Teil überhaupt 
nicht durchgeführt. Für die Ausübung eines Zwan
ges fehlt ·eä.ne ,gesetzliche Grundlage. Die Straßen
ib.a.hnen sin!d •städti:sclie Betriebe; für sie is·t die 
Staiatsregierung nicht zUJStändd:g. Bei d!ieser Siach
l:age bestand d1e Gefahr einer völligen Verwirrung 
im Großstadtverkehr, d:ie unter Umständen zu Ver
kehnsiunfällen rgeführt hätte. •Die Staatsregierung 
gliau!bte deshal.b im Hinblick auf d~e steigenden Un
fallziffern im Großstadtverkehr von e•iner mehr 
oder minder •zwecklosen Anondnung einer Verkehrs
sti1le ·absehen zu müssen . 

(Zuruf aus der Mitte: Die anderen Länder 
haben sie auch rangoeordnet!) 

- Ob sie pTaik:Msch durchgeführt worden ist, wissen 
wir nicht. · 

Vizepräsident Hagen: Ich ertefi.e dem Herrn Ab
geordneten Frenzel dras Wort zu einer Anfrage. 

Frenzel (SPD): Meine Anfrage richtet stich an den 
HeTrn Staatsmintster des Innern. 

Liaut ·einem Benicht des „Münchner Merkur" vom 
Mittwoch, den 22. 10. 1952, g.aib Herr Edmund Leu
kert, Vorsitzender im Beiriat des Bundesiausgleichs-

,, amues, folgende Zahlen .bekannt: Dem Land Bayern 
ständen :zur Verfügung an Wohnrraumhil:ße 45,3 Mil
lä.onen D~Mark, an Au:ßbaudrarlehen etwa 30 Mil
lionen D-Mark, an Wohnungsbaugeldern aus .den 
Arbeitsplatzdarlehen 5 Mill!ioneri D-Mark. Für den 
gesamten WohDJUngsibrau sollen nach Leukerts An
gaben 380 Millionen D-Mark zur Verfügung stehen, 
wobei 145 Millionen D-Mark als Aufbaudarlehert 
zur Errichtung von Eigenheimen und zum Wieder
au:flbau zerstörter Häus•er verwendet weTden sollen. 
Eä.n neues großes Wohnungsbauprogramm könne 
durchgeführt werden, wenn vom Land Bayern eine 
Ergänzungsfinanzierung in Höhe von 40 bis 50 Mil
lionen D~Mrark übernommen werde. Da in der 
Öf:ßentlichkeit diese Z1ahlen sehr stark angezweifelt 
werden, biitte ich den Herrn Staatsminister um Aus
kunft, inwieweit mit diesen Beträgen gerechnet 
werden kann. 

Vizepräsident Hagen: Die Anfrag.e beantwortet 
der Herr Staatsminister des Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
Herren! Eine bindende Mitteilung des Bundesaus
g1eichsamtes über die aus ·dem Lastenausgleich bis 
31. März 1953 noch zu erwartenden Mittel liegt , 
weder beim Staatsmdnisterium der Finanzen noch 
·beim Staatsmin!isterium des Innern vor. 

(Hört, hört! in der Mitte) 
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Nach Auskünften von TeUnehmern an der Beirats
und Kontrollratsausschrußsitzung de;:; Hauptamtes 
für Soforthilfe, das mit d~r Füh:r;uI).g rder Geschäfte 
des Bundes1:msgleichs1amts betr.aut ist,. sowie nach 
eingezogenen fernmünd1ichen Erkundigungen· ist 
folgendes zu erwarten: Bayern erhält aus Mitteln 
der Wohnmumhilfe 45,3 MiUionen D-Mark. Dazu 
kommen die dem Land Bayern bis 31. 8. 1952 ver
blei!benden Umstellrungsgrundschulden in Höhe von 
28,4 Mülionen !IJ-Mark, zusammen also 73,7 Mil-. 
lionen D-Mark. 

Davon müssen a,ber die der Obersten iBaubehörde 
vom Finanzmirasterium - und das ist der Pferde
fuß - bereits im Frühjahr zu.gewiesenen und längst 
schon verp1anten 64 MilLionen D-Marik Soforthilfe
mittel wbgesetzt werden, so ·daß prnktisch rncht mehr 
als 9,7 Millionen D-Mark zusätzlich verfügbar sein 
werden. 

(Zuruf: So sieht 1das aus! - Sch.iaumschläigerei!) 

Diese Mittel stehen z~r zweitstelligen Finanzierung 
zur Verfügung. 

Bei den von Herrn Leu:kert angekündiigten rund 
30 Millionen D-Mark Aufbaudarlehen und 5 Mil
lionen D-Mark Ar.beitsplatzdarlehen, zusammen 
35 MiHionen D-Mark, handelt es sich im allgemeinen 
nicht um Mittel für den zweiten RJang, die durch die 
BewiJligungsbehörden verteilt werden, :sondern um 
Ersatz von Eigenkapital. Sie wer.den nicht aus
schließlich dem staiatlich :geförderten Wohnungsbau, 
sondern auch dem frei f1inanzierten Wohnungsbau 
zugute kommen. Immerhin .ist für den öffentlich 
gefövdert·en Wohnungsbau mit 'einem Betrag von 
20 Millionen D-Mark zu rechnen. Da das Einzel
darlehen im Durchschnitt etwa 4000 DM betragen 
wiird, werden zirlm 5000 Wohnungen !in Fvage ·~wm
men, für deren zweitstellige Finanzierung 30 'Mil
lionen D-Mark sfaatliche Baudarlehen notwendig 
s.ind. Drese müssen den öffentlichen Förderungs
mrl.tteln de1s nächsten Jahres entnommen werden„ 

Z m>ammenfa.ssend Jmnn · folgendes festgestellt 
weriden: Für djoe zweitstellige Förderung des sozia
len Wohnungsbaus stehen aus der vom Hauptamt 
fur Soforthilfe zu erwartenden Z<Uweiisung für die 
Zeit vom 1. September 1952 bis 31. März 1953 nicht 
nochmals 45,3 Millionen D-Mark, sondern nur 
9,7 Millionen D-Mal'lk zur Verfügung, was einer 
Förderung von etwa 1600 Wohnungen entspricht. 

An Lastenausgleichsmitteln, die ganz überwie
gend im dritten Rang einzu:setzen sind, das heißt 
also als Ei:genkapitailersatz V.erwerndung finden, 
kann für :den Bereich des öffentlich ·geförderten 
Wohnungsbaus mit einem Betrag von 20 Millionen 
D-Mark gerechnet weriden. 

1(Zuruf: Ein neuer Potemkin!) 

Vizepräsident Hagen: Eis folgt der Herr .Aibge
ordnete RJeiichl. 

Reichl (BP}: Herr Präs.iJdent, Hohes Haus, meine 
Damen un!d Herren! Meine Anfoage richtet sich an 
den Herrn Jrustizmi:nister. 

Ich frage den Herrn Ju:stizmdnister, ob er bereit 
ist, im F1alle des CSU-Landrats Prechtl di:e gleichen 
Maßnaihmen zu ·ergr·eifen, wiie sie von seiten der 
Staatsregiel"llng im F1a1le Volkholz hins·ichtlich der 
Maßnahmen des Staatsanwalts und der Unterrich
tung der ö.ffentlichkeit ergriffen wurden. 

(Beifall hei der BP) 

Vizepräsident Hagen: Die Anfoage beantwortet 
dier Herr Justizminister. 

Weinkamm, Staatsmini:ster: Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich versuche, mit d:Deser Ant
wort gleich auch einie zwar noch niich t gestellte, 
aber angekündigte Anfrage des Herrn Abgeord
neten Dr. Eberh•ardt zu beantworten. 

Ich muß zmr Antwort etwas ausholen. Franz 
Höferer - rum diesen Mann dreht es sich nämlich -
war früher Zol1beamter. Im Jaihre 1940 wurde er 
durch den Reichsdienststl'lafhof in Berlin fristlos 
aus dem Dienst entlassen. D.te Entlassung wurde 
entgeg·en ·den Behauptungen HöfereDS nicht wegen 
abfälliger Äußerungen gegen die nationalsoziali- ·. 
stii.sche Staats- •und Partetiführung, sondern wegen 
häufüger T·runkenheit im Amt ausgesprochen. 

Im Jahre 1946 wurde Höferer zum Landvat des 
Kreises M1allersdorf gewählt. Von gewissen Seiten, 
namentliich sed.tens des Landrats des Nachbarkreises, 
des Geistlichen Rats Professor Prechtl, wurde er 
jedoch !aJ:sbaild als untragbar er.achtet. Prechtl wandte 
sich wegen einer EntJJassung Höferer.s 1an das S.taats
ministerium des Innern, das ein Vorgehen gegen 
Hö:ßerer jedoch von der Bei.>br.ingung entsprechen
den Materials ·abhängig machte. iPrechtl veranlaßte 
nun zwed. Schwestern des Klosters· Mallersdorf zur 
.Aibga1be von Er.klärung•en über das Verhalten Höfe
r.ern. Höferer erliangte ·von dem •zu seiner Entliassung 
füihre'1'.llden Material im Jahre 1950 Kenntni:s und 
er.stattete Anzeige wegen fiailscher Anschui1digung. 
Die Ermittlungen in dem von der Staatsanwalt
schaft Landshut eingeleiteten V.erfahren ergaben, 
cliaß die Er1klärungen der Schwest·ern nicht den Tat
sach·en entsp11achen. 

(Hört!) 

Das V.erfahren gegen Prechtl wegen ·ednes Ver
gehens der Anstiiftung zu einem Ver.gehen der fal
schen Anschuldiigung wurde j·edoch am 13. März 
1951 auf Grund ·des Str.affr.eiheitsgesetzes vom 
31. Dezember 1949 eingestellt. 

(.Aibg. Dr. Baumgartner: .A!ha!) 

Die Beschwerde Höfereris gegen die Einstellungs
verfügung wies die GeneralstaatsanwaJtschaft durch 
Bescheid vom 10. August 1951 zurück .. In diesem 
Besche1.iJd, wurde auch d·as neue Vorbringen gewür
digt, daß Prechtl den Kraftfahrer des Landkr·e!i.ses 
Mallersdorf, einen gewissen Ludwig Karl, angeblich 
zur. Untevzeichnung .einer nd.cht den T.at:siachen ent
spr·echenden Erklär.ung über Höfer·er verianlaßt hat. 

In der Folgezeit griff Höferer seine Entlassung 
als Landrat mit der verwaltungsgeriichtl>i.chen Klage 
an. Im verwaltungsg1el'lichtlichen Verfahren wunde 
die Oberin Nitzl un:d der Landrat Maier von Mal
lersdorf 'als Zeugen vernommen. Die Oberin Nitzl 

3 
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sagte unter Eid, Maier sagte uneiidld.ch aus. Wegen 
der angeblichen Unrich1Ji.gked.t be1der Aussagen 
wurde von der Staiatsanwaltschaft Landshut ·ein Er
mittlungsverfahren eingeleitet, und zwar gegen 
Nitzl wegen Mednefuds, gegen Maier wegen falscher 
une:idJicher Aussage. Am 26. August 1952 wuDde 
Anklage zum Schöffengericht Landshut erhoben; 
in Richtung geg.en Mai:er werden die Ermittlungen 
zur Zeit noch ·ergänzt. Prechtl ist in diesem v;er
fahren nicht mitbesch:u1digt. Anhaltspunkte dafür, 
daß er die Oiber.in NitzJ oder Maier dazu veranliaßt 
hat, im verwaltungsgerichtlichen Verfahren eine · 
falsche Aussag•e zu machen, liegen nicht vor. 

Pr·echtl hat nunmehr gegen Höfer·er u:n;d v1er 
andere Anzeige wegen Belei!dd.gung, übJer Nach
r·ede und 1anderem erstattet. 

(Abg. Dr. Baumg1artner: So ist es richt.tg!) 

In dem von der Staatsanwaltschaft Landshut ge
führten Ver:ßaihren steiht nach Mitteilung des Ober
staats1anwalts Landshut 1die Erheibung der Anklage 
gegen Höferer bevor. 

(LHeiterikeit - Z:uruf: ·So muß es .kommen! -
Abg. Dr. Strosche: Sauberer Larudr.at! - Abg. 

Dr. Ba:umgartner: Tone Justiz!) 

iDie EinsteUung des Verfahrens gegen Prechtl 
wegen Anstdftung zur falschen Anschuldigung auf 
Grund des Straffreilieti.tsgesetzes vom 31. Dezember 
1949 ist nicht zu beanstanden. Anhaltspunkte für 
eine strafbare Bete:i!liigung des Prechtl .an den fal
schen Zeug·erraussagen der Nitzl und des Maier lie
gen nicht vor. 

Meine Sachverhaltsdarstellung, meine Damen 
und Herren, gründet sich auf ·ed.ne Rückspriache mit 
der zuständigen Staatsanwaltschaft. Die ·e~n:schlägi
gen Verfahrensakten standen nicht zur Verfügung, 
weil sowohl die S1ach·e Prechtl wie die ·Sache Höferer 
aiussclü~eßlich von der zuständigen Ober- bez1e
hungswe·ise Generalstaiatsanwaltschaft 1bearbeitet 
wurden. 

{Zuruf von der BiP: Überischriift: Bayedsche 
Justiz!) 

Vizepräsident Hagen: Das Wort zu einer Anfrage 
hat Herr Abgeordneter .Schreiner. 

Schreiner (BHE): Hohes Haus, meine Damen und 
·Herren! Mehl'e Anfrage riclitet sich 1an das Staiats
minil.steriuni des Innern. 

Wias gedenkt die ibayerische Staatsr-e.gierung zu 
tun, um den 1950 einstimmig gefaßten Landtags
heschluß, den Ludwig-Donau-Main-Kanal zwischen 
Fürth und Erlangen wieder unter Wa1sser zu setZien, 
durchzuführen? 

Vizepräsident Ha:g·en: Die Anfrage beantwortet 
der Herr Innenminister. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
Herren! Das Staatsministerium des Innern hat dem 
Bayerischen Landtag mit Schreiben vom 21. Juli 
1952 mitgeteilt, daß gegen die Durchführung des 

Landtagsbeschlusses vom 17. Mai 1950 über die 
Wiederinstandsetzung und Füllung der Strecke 
Nürnberg-Erlangen erhebliche Bedenken bestün
den, zumal ein Antrag der Fraktion der FDP vom 
23. Januar 1951 vorliege, der sich für eine Verwen
dung dieser Kanalstrecke zum Bau einer Schnell
verkehrsstraße ausspricht. Dieses Schreiben ist in 
der letzten Zeit im Ausschuß für Wirtschaft und 
Verkehr behandelt worden. Ein Beschluß der Voll
versammlung des Landtags liegt noch nicht vor. 

Vizepräsident Hagen: Das Wort zu einer weiteren 
Anfrage hat der Herr Abgeordnete Gabert. 

Gabert (SPD): Meine Anfrage richtet sich an den 
Herrn Staiatsminister d:er FinanZien. 

In der Abendzeitung vom 14. Oktober 1952 
wurde in einem Artikel auf die unhaltbaren räum
lichen Zustände beim Finanzamt München-West 
hingewiesen. Im Finanzamt sind Ausländer wohn
haft und ziehen dort ohne jegliche Kontrolle aus 
und ein. Gleich.zeitig sind Klagen der Bürgerschaft 
laut geworden, daß die Raumverhältnisse im Fi
nanzamt ungenügend seien. 

Welche Schritte gedenkt der Herr Staatsminister 
der Finanzen zu unternehmen, um hier Abhilfe zu 
schaffen? 

Vizepräsident Hagen: Die Anfrage beantwortet 
der Herr Finanzminister. 

Zietsch, Staatsminister: Hohes Haus! Das baye
rische Wirtschaftsministerium hat. mit Schreiben 
vom 11. September 1946 dem sogenannten polni
schen Studentenwerk Räume des Gebäudes zur 

. vollen und uneingeschränkten Verfügung unter 
Zustimmung der sogenannten UNRRA-Universität 
überlassen. Letztere ist seit Jahren aufgelöst. Ein 
bereits damals zweifelhaftes Bedürfnis für ein 
polnisches Studentenheim besteht nicht. Das Staats
ministerium der Finanzen und die Oberfinanz
diriektion München ibemühen slich seiit Jahren, den 
außerordentlich schlechten Raumverhältnissen des 
Finanzamts München-West dadurch abzuhelfen, 
daß der immer noch von heimatlosen Ausländern 
belegte Teil des Gebäudes für Zwecke des Finanz
amts frei gemacht wird. Die Räumung wurde von 
den Ausländern stets mit der Begründurig abge
lehnt, daß auf Grund des Schreibens des Wirt
schaftsministeriums vom 9. Juni 1946 ein zeitlich 
nicht beschränktes Recht zur unentgeltlichen Be
nutzung der Räume bestehe. Die Stadt München 
hatte bisher eine anderweitige Unterbringung ab
gelehnt. 

Da das Verhalten der Ausländer untragbar ge
worden ist und die Vermutung bestand, daß es.sich 
nicht um Studenten handelte, weil ferner auch die 
Vermutung bestand, daß in den Räumen Schwarz
handelsgeschäfte getrieben werden, fand am 13. Ok
tober 1952 früh um 6 Uhr eine überraschende Kon
trolle der Räume durch Organe der Polizei, der 
Zollfahndungsstelle und des Wohnungsamts statt. 
Dabei wurde festgestellt, daß kein Bewohner 'im 
Besitz einer polizeilichen Zuzugsgenehmigung war, 

(Zuruf von der BP: Großartig!) 
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daß von 28 Bewohnern nur 10 polizeilich gemeldet 
waren. Kein Bewohner konnte einen Nachweis er
bringen, daß er studiert. Ein Großteil ist ohne Be
rufstätigkeit. Mehrere Frauen wurden angetroffen, 
die angaben, als Gäste zu übernachten. Der ver
mutliche Leiter dieses sogenannten Heims namens 
Wasiewicz hat zwar von den Bewohnern Miete 
eingehoben, aber nie eine solche an den Staat ge
zahlt. 

(Abg. Dr. Strosche: Saubere Wirtschaft 
ist das!) 

Die gemeinsame Kontrolle am 13. Oktober hatte 
folgendes Ergebnis: Das Wohnungsamt· hat alle 
Räume bereits neu erfaßt. Die Anordnungen des 
Wohnungsamts zur sofortigen Freimachung der 
Räume sind bereits ergangen. Das Finanzamt Mün
chen-West hat im Benehmen mit dem Wohnungs
amt einige Räume im Dachgeschoß des Gebäudes 
als Ersatzräume angeboten. Die Bewohner haben 
sich bis zum 31. Oktober zu entscheiden, ob sie 
diese Räume beziehen wollen .. Sofern bis 31. Okto
ber, also in drei Tagen, eine freiwillige Räumung 
nicht erfolgt, wird das Wohnungsamt polizeiliche 
Räumung durchführen. Mehere polizeilich nicht 
gemeldete Personen, darunter insbesondere Frauen, 
sind inzwischen bereits verschwunden. 

Durch diese Maßnahme werden 12 große Räume 
frei, die nach Instandsetzung vom Finanzamt be
zogen werden können. 

Vizepräsident Hagen: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Weishäupl. 

Weishäupl (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Meine Anfrage richtet sich ebenfalls 
an den Herrn Finanzminister: 

Laut „Münchner Merkur", Ausgabe Nr. 244 vom 
10. Oktober, machte der Pfarrer Hans Merten, 
SPD, bei der Beratung der Frage einer Entschädi
gung für ehemalige Kriegsgefangene und Zivil
internierte für in der Kriegsgefangenschaft geleistete 
Arbe[tden'HerrnBUil!desministerderFinanzendarauf 
aufmerksam, daß den Ländern vor Gründung der 
Bundesrepublik 76 Millionen D-Mark zur Abgel
tung von Ansprüchen ehemaliger Kriegsgefangener 
übergeben worden seien. Der Abgeordnete sagte 
wörtlich: „Die Mittel können nicht restlos ver
braucht sein." Bei seinen bayerischen Freunden 
würde er, so schreibt der Berichterstatter, damit 
allerdings Schwierigkeiten haben. Denn Bayern 
sei eines der zwei Länder, die sich bisher geweigert 
hätten, dem Bund Auskunft über .den Verbleib 
dieser Gelder zu geben. 

Unter Bezugnahme auf die Behauptungen, die 
der Herr Abgeordnete Merten im Bundestag auf
gestellt hat und ·in denen ein schwerer Vorwurf 
gegen Bayern erhoben wir.d, bitte ich den Herrn 
Finanzminister um Auskunft, welchem Zweck die 
angeblich durch den Bund dem Lande Bayern zu
gewiesenen Beträge für 'die Kriegsgefangenen zu
geführt worden sind. 

Vizepräsident Hagen: Die Anfrage beantwortet 
der Herr Finanzminister. 

Zletsch, Staatsminister: Hohes Haus! Die Anfrage 
höre i:ch jetzt erst in diesem Wortlaut. Ich bin lei
der nicht in der Lage, sie unvermittelt zu beant
worten. Ich wer.de sie dem Herrn Abgeordneten 
schriftlich beantworten. 

Vizepräsident Hagen: Das Wort hat der Herr Ab
geordnete Heigl. 

Heigl (CSU): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Meine Anfrage riChtet sich an den Herrn 
Staatsminister der Finanzen. 

Das Regierungsforstamt Regensburg stellte bei 
der Oberfinanzdirektion München den Antrag, den 
Einheitswert des forstärarischen Grundbesitzes 
vom 21. Juni 1948 zu ändern. Das Finanzamt Deg
gendorf hat mit Bescheid vom 10. Oktober 1952 
den Einheitswert des forstärarischen Grundbesitzes · 
vom 21. Juni 1948 geändert und neue vorläufige 
Einheitswert- und Grundsteuermeßbesineide er
lassen- Die Herabsetzung der Hektarwert.e beträgt 
rund die Hälfte, die geänderten Grundsteuermeß
beträge sind bei der Erhebung der Grundsteuer 
rückwirkend ab 1. Juni 1949 zu berücksichtigen. 

Diese Änderung bedeutet für 11 der bisher schon 
ärmsten und steuerschwächsten Gemeinden des 
Landkreises Deggendorf einen sehr beträchtlichen 
Einnahmeausfall. Aber auch der Haushalt des 
Landkreises wird aufs schwerste gefährdet, Wenn 
rund ein Fünftel seiner Gemeinden zahlungs
unfähig wird, 

Ich frage den Herrn Staatsminister der Finanzen: 
1. mit welcher Begründung eine derartige, für die 
an sich schon steuerschwachen Waldgemeinden ein
schneidende Änderung des forstärarischen Einheits
wertes gerech.tfertigt wird? 2. Worauf wird die 
rückwirkende Inkraftsetzung auf bereits abgelau
fene Haushalt gestützt, ohne Rüeksichtnahme auf 
die derzeitige Haushaltslage der betroffenen Ge
meinden? 3. Ist diese Maßnahme ein Teilstück der 
mit Ermächtigung des Bayerischen Landtags vom 
Finanzministerium vorgesehenen Abstreichung zum 
Abgleich des gewaltigen Fehlbetrags im ordent
lichen und außerordentlichen Haushalt _des baye
rischen Staates? 

Vizepräsident Hagen: Die Anfrage beantwortet 
der Herr Staatsminister der Finanzen. 

Zietsch, Staatsminister: Hohes Haus! Die letzte 
allgemeine Hauptfeststellung der Einheitswerte des 
Grundbesitzes, also auch des Grundbesitzes der 
Staatsforstverwaltung, erfolgte am 1. Januar 1935. 
Das Fortschreibungsgesetz vom 10. März 1949 er
möglichte es, nunmehr grundsätzlich alle seit 1935 
eingetretenen Wertveränderungen am Grundbe
sitz zu berücksiChtigen. Dies bedeutet, daß bei den 
forstwirtschaftlichen Betrieben, und zwar gleich
gültig ob im Staatseigentum oder im Privateigen
tum, die seit 1935 erfolgten Mehreinschläge oder 
eingetretenen Naturkatastrophen zu einer Minde
rung des Einheitswerts führen könne:p.. Innerhalb 
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des' Regierungsforstamts ·Regensburg waren die 
Mehreinschläge seit 1935 so erheblich, daß die Ein
heitswerte des forstärarischen Grundbesitzes er-
heblich gesenkt werden mußten. · 

(Abg. Kraus: Für den Forst ist es teurer 
geworden!) 

..::... Es ist auch für die Bauern teurer geworden, 
Herr Kollege. 

(Abg. Kraus: Da ist es noch nicht 
heruntergesetzt!) 

- Da darf es noch nicht berücksichtigt werden. 

(Abg. Kraus: In 10 Jahren einmal!) 

Aber wir kommen noch darauf zurück. 

Daß die Herabsetzung der Einheitswerte r ü c k -
w i r k e n d erfolgte, liegt daran, daß die Regelung 
der Fortschreibung, für die der Bund zuständig ist, 
verhältnismäßig spät erfolgte. Die Richtlinien zur 
Durchführung des Fortschreibungsgesetzes vom 
10. März 1949 wurden erst am 15. Januar 1950 
veröffentlicht. Die Wertfortschreibungsanträge von 
staatseigenen oder privaten Forstbetrieben kön
nen bei der Schwierigkeit der Materie nur von den 
Forstsachverständigen der zuständigen Oberfinanz
direktion bearbeitet werden. Für diese Arbeiten 
stehen in ganz Bayern der Finanzverwaltung nur 
zwei Forstmeister zur Verfügung. Die letzten Fort
schreibungsanträge konnten erst im September 
1952 erledigt werden. 

Das Bundesgesetz zur Änderung des Grund
steuergesetzes vom 10. August 1951 setzte schließ
lich den Zeitpunkt, von dem ab die auf den 21. Juni 
1948 fortgeschriebenen Einheitswerte der Grund
steuerveranlagung zugrundezulegen sind, auf den 
1. April 1949 fest. Die Rückwirkung der neuen Ein
heitswerte beruht deshalb nicht auf einer Maß
nahme der bayerischen Staatsregierung, sondern 
auf' Bundesgesetz. 

Die Herabsetzung der Einheitswerte im Bereich 
des Regierungsforstamts Regensburg hat mit den 
Einsparungsmaßnahmen beim Haushalt 1952 nicht 
das geringste zu tun. Die Forstverwaltung hat viel
mehr nur von der allen Grundstückseigentümern 
im gesamten Bundesgebiet zustehenden Möglich
keit, Anträge auf Wertfortschreib:p.ng der Einheits-

. werte zu stellen, Gebrauch gemacht, Herr Kollege 
KI'laus. Von dieser Mög[ichkeit -der F'Ortschr-eriihung 
kann jeder mit der entsprechenden Begründung 
Gebrauch machen, und wenn er glaubt, Wertmin
derungen nachweisen zu können, so wird dem wohl 
entsprochen werden. Aber ich glaube, Herr Kollege 
Kraus, es würde umgekehrt laufen. 

(Zuruf in der Mitte: Aha!) 

Wegen der unter Umständen ungünstigen Aus
wirkung auf die Gemeindefinanzen habe ich das 
bayerisChe Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten bereits mit Schreiben 
vom 28. November 1951 gebeten, zu prüfen, ob und 
inwieweit den betreffenden Gemeinden bei der 
Rückzahlung der zuviel erhobenen Steuer ent
gegengekommen werden kann. Ich bitte ferner 

nicht außer acht zu lassen, daß die Senkung der 
Meßbeträge in der Grundsteuer A sich auch bei 
der Festsetzung der Realsteuerkraftzahlen aus
wirkt und daß sie deshalb zwar auf der einen Seite 
eine entsprechende Verminderung der Kreisumlage, 
auf der anderen Seite jedoch eine Erhöhung der 
Schlüsselzuweisungen zur Folge hat, 

(Abg. Kraus: Das macht nicht viel aus!) 

sowohl für den Landkreis als auch für die Ge
meinden. 

Vizepräsident Hagen: Das Wort hat der Herr Ab
geordnete Dr. Becher. 

Dr. Becher (fraktionslos):, Meine Frage richtet 
sich an den Herrn Staatssekretär für die Ange
legenheiten der Heimatvertriebenen. 

Laut einer mir vorliegenden e:iJdesstattlichen 
Erklärung hat der Herr Staatssekretär Professor 
Dr. Oberländer den Vorstandsmitgliedern Kießling 
und Dr. Wolf der vom bayerischen Ministerrat am 
16. September verbotenen unpolitischen „Interes
sengemeinschaft ehemaliger Internierter" am 1. Ok
tober eFklärt, es hätte niemand etwas dagegen, 
wenn die Mitglieder dieser Interessengemeinschaft 
- s'elbstverständlich in unpolitischem Sinn - wei
terarbeiten und weiter zusammenkommen würden. 

Ist der Herr Staatssekretär der Meinung, daß sich 
seine Erklärung mit dem im „Bayerischen Staats
anzeiger" am 22. September veröffentlichten Ver
bot vereinbaren läßt, welches Strafen bis zu le
benslänglichem Freiheitsentzug androht? Oder ist 
er der Überzeugung, daß das Verbot der genannten 
Interessengemeinschaft verfassungswidrig sei und 
daher durch die von ihm gegebene Auslegung ge
mildert werden möge? Ist seine Erklärung in Über
einstimmung mit dem Herrn Innenminister oder 

omit der bayerischen Staatsregierung erfolgt oder 
gab sie nur die persönliche Anschauung des H:errn 
Staatssekretärs wieder? 

Vizepräsident H'agen: Die Anfrage, ·beantwortet 
der Herr Staatssekretär Dr. Oberländer. 

Dr. Oberländer, Staatssekretär: Hohes Haus, 
meine Damen und Herren! Diese Anfrage lag mir 
wie alle bisherigen Anfragen des Kreises dei;- Deut
schen Gemeinschaft nicht vor. Ich darf dazu aber 
folgendes sagen: Ich bin damals wohl dafür ge
wesen, daß man dieses Verbot nicht auf die Dauer 
aufrecht erhält, und habe aus diesem Grunde aller
dings mit den beiden Vorstandsmitgliedern gespro
chen und ihnen gesagt, bei gutem Verhalten 
könnte man die Sache später einmal aufrollen, das 
könnte ich jederzeit verantworten. Insofern habe 
ich nicht mehr dazu zu sagen. Aber ich darf noch 
einmal bitten, daß mir solche Anfragen der Deut
schen Gemeinschaft künftig wie alle anderen An
fragen vorgelegt werden. 

Vizepräsident Hagen: Das Wort hat der Herr 
Abgeordnete Elsen. 

Elsen (CSU): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Meine Anfrage richtet sich an den Herrn 
Ministerpräsidenten. 
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Welche Maßnahmen gedenkt die Staatsregierung 
zu ergreifen, um das Verfahren beim Ersatz von 
Manöverschäden abzukürzen, das . gegenwärtig 
durchschnittlich sechs Monate dauert? 

Vizepräsident Hagen: Die Anfrage beantwortet 
der Herr Finanzminister. 

Zietsch, Staatsminister: Hohes Haus! Das Ver
fahren zur Abgeltung der Manöverschäden ist von 
den zuständigen amerikanischen Dienststellen als 
eine Art Schnellverfahren eingerichtet worden, so 
daß gerade hier die Abwicklung in verhältnismäßig 
kurzer Zeit erfolgt. In der Zeit vom Januar 1952 bis 
einschließlich September 1952 sind in Bayern :7294 
Schadensersatzansprüche aus Manöverschäden nach 
Ausstellung der hierzu erforderlichen amerikani
schen Zahlungsdokumente in einem' Gesamtbetrag 
von 880 200 DM durch die staatlichen Besatzungs-
Kostenämter ausige0aihlt wo11den. · 

(Zuruf von der CSU) 

- Wir sind natürlich abhängig von der Arbeits
erledigung der amerikanischen Dienststellen. 

(Zuruf aus der Mitte: Vier Monate dauert es!) 

Verzögerungen sind nur in Schadensfällen aufgetre
ten, die durch französische Truppen verursacht wur
den. Hier sind zur Entscheidung. über die Anträge 
die französischen Entschädigungsgerichte der fran
zösischen Zone zuständig, deren Tätigkeit sich. der 
hiesigen Einflußnahme entzieht .. 

Das Staatsministerium der Finanzen hat sowohl 
die amerikanischen Dienststellen als auch das Bun
desfinanzmindstemum bereiits vor längerer Z·eit um 
Unterrstiützung für eine raschere A:bwickJung ge• 
beten. 

Eine Sonderregelung gilt für Schäden am öffent
lichen Straßennetz, die von der Besatzungsmacht 
nicht als Besatzungsschäden im Sinne des alliierten 
Gesetzes Nr. 47 anerkannt werden. Soweit Straßen 
betroffen sind, deren Bauunterhaltung den Land
kreisen und dem Land obliegt, gewährt der Bund 
unter gewissen Voraussetzungen Zuschüsse bis zu 
höchstens einem Drittel der Instandsetzungskosten. 
Darüber hinaus haben wir für die Regelung der Ma
növerschadensansprüche an kreis- oder gemeinde
eigenen Straßen innerhalb des ·Einzelplans XIII 
K€J.pitel 1201 Titel 232, Straßenunterhaltungszu
schüsse 1952, 15 Millionen vorgesehen. Die Vertei
lung derartiger Zuschüsse erfolgt durch das Finanz
ministerium im Benehmen mit dem Innenministe
rium und den kommunalen Spitzenverbänden: 

Vizepräsidenf Hagen: Zu einer Zusatzfrage erhält 
der Herr Abgeordnete Elsen das Wort. 

Elsen (CSU): Hohes Haus! Ich möchte den Herrn 
Finanzminister fragen, ob eine Möglichkeit besteht, 
durch Kredite oder Vorschüsse die Bearbeitung der 
Schäden rascher abzuwickeln. Nur mit einem Satz 
ein Beispiel: In einem Kreis in Unterfranken ist ein 
Haus innerhalb von zwei Monaten zweimal durch 
Panzer schwer beschädigt worden. 

Vizepräsident Hagen: Die Zusatzfrage beantwor
tet der Herr Finanzminister. 

Zietsch, Finanzminister: Ich habe in meiner Ant
wort an den Herrn Abgeordneten Elsen. bereits ge
sagt, daß wir von der Vorlage der amerikanischen 
Zahlungsdokumente abhängig sind. In dem Augen
blick, wo diese vorliegen, geht die Sache bei uns 
raschestens. Deswegen ist es nicht ohne weiteres 
möglich, im Wege der Vorschußzahlung die Schäden 
zunächst einmal zu begleichen, da wir nicht wissen, 
in welcher Höhe sie anerkannt werden. 

Vizepräsident .Hagen: Das Wort hat der Herr Ab
geordnete Donsberger. 

Donsberger (CSU): Meine Anfrage richtet sich an 
den Herrn Staatsminister der Finanzen. 

Bis wann, Herr Minister, ist mit dem Erlaß der 
Ausführungsbestimmungen zum bayerischen Gesetz 
zu Artikel 131 des Grundgesetzes zu rechnen? Wann 
wird die bayerische Staatsregierung einen Gesetz
entwurf entsprechend dem ·zweiten Besoldungs"'.' 
änderungsgesetz des Bundes vorlegen? 

Vizepräsident Hagen: Die Anfrage beantwortet 
der Herr Finanzminister. 

Zietsch, Staatsminister: Hohes Haus! Die Durch
führungsbestimmungen zum § 8 des bayerischen 
Gesetzes zu Artikel 131 des Grundgesetzes, also zu 
der Frage der Festsetzung des Besoldungsdienst
alters der unter das Gesetz zu Artikel 131 fallenden 
Personen bei ihrer Übernahme in den bayerischen 
Staatsdienst, sind bereits erlassen. Sie sind in einer 
Ministerialbekanntmachung vom 5. August 1952 
enthalten, die im „Bayerischen Staatsanzeiger" und 
im Gesetz- und Verordnungsblatt abgedruckt ist. 

Die umfangreichen Durchführungsbestimmungen 
zu den versorgungsrechtlichen Vorschriften des Ge
setzes sind im wesentlichen fertiggestellt und wer
den vermutlich in der ersten Hälfte des Monats No
vember veröffentlicht werden können. 

Zu der zweiten Frage über den Entwurf eines Ge
setzes zur Änderung und Ergänzung des Besol
dungsrechts kann ich sagen, ein Gesetzentwurf, in 
dem .auch unter arrJJderem d1e gesetizliche Grundlage 
für die bereits erfolgte Zahlung eines halben Mo
natsgehalts an die Beamten des bayerischen Staates 
enthalten ist, ist im Finanzministerium fertig
gestellt. Der Entwurf geht dieser Tage dem Mini
sterrat zu. Auch in diesem Fall kann mit der Vor
lage an den Bayerischen Landtag noch im Laufe der 
ersten Hälfte des Monats November gerechnet 
werden. 

Vizepräsident Hagen: Zu einer Anfrage er,hält das 
Wort der Herr Abgeordnete Thellmann-Bidner. 

Thellmann-Bidner (fraktionslos): Hohes Haus, 
meine Damen und Herren! Meine Anfrage richtet 
sich an den Herrn Ministerpräsidenten. 

Durch die Aktivität der Sudetendeutschen Lands
mannschaft haben sich die Zeitµngen in letzter Zeit 

4 
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viel mit dem Sender „Freies Europa" befaßt mit 
dem Erfolg, daß bei der Leitung der tschechoslowa
kischen Sektion bereits Personaländerungen vorge
nommen wurden. Weil nun auch die ungarische Sek
tion nachweislich von gewissen sowjetischen Kolla
borateuren, Deutschenhassern und moralisch tief
stehenden Personen geführt wird, deren Tätigkeit 
den politischen Interessen Deutschlands weiterhin 
großen Schaden zufügen könnte, anderseits aber 
auch dem Ansehen der Vereinigten Staaten beson
ders abträglich ist, frage ich den Herrn Minister
präsidenten, ob er bereit ist, diese Angelegenheit auf 
Grund einwandfreier Unterlagen, die ich zur Ver
fügung stellen kann, zum Gegenstand einer Regie
rungsbesprechung zu machen, damit die unhalt
baren Zustände beim Sender „Freies Europa" be
seitigt werden. 

Vizepräsident Hagen: Die Anfrage beantwortet 
der Herr Ministerpräsident. 

Dr. Ehard, Ministerpräsident: Herr Präsident, 
meine Damen, meine Herren! Ich bin gern bereit, 
die Angelegenheit zum Gegenstand einer Bespre
chung mit den zuständigen amerikanischen Dienst
stellen zu machen, wenn der Herr Fragesteller mir 
seine Unterlagen zur Verfügung stellt und diese 
Unterlagen die Notwendigkeit einer solchen Bespre
chung ergeben. 

(Bravo!) 

Vizepräsident Hagen: Das Wort erhält zu einer 
Anfrage der Herr Abgeordnete von Rudolph. 

von Rudolph (SPD): Hohes Haus! Meine Anfrage 
richtet sich an den Herrn Staatsminister für Unter
richt und Kultus. 

Der bayerischen Verfassung gemäß erhält jeder 
Schüler vor Beendigung der Schulpflicht einen Ab
druck der Verfassung, nicht aber, was im Interesse 
der staatsbürgerlichen Erziehung wünschenswert 
wäre, den Abdruck des Grundgesetzes für die Bun
desrepublik Deutschland. Sieht der Herr Kultus
minister eine Möglichkeit, in sinngemäßer Aus
legung des Artikels 188 der bayerischen Verfassung 
auch das Bonner Grundgesetz an die Schüler ver
teilen zu lassen? 

Vizepräsident Hagen: Die Anfrage beantwortet 
der Herr Kjultusminister. 

Dr. Schwalber, Sta,atsminister: Hohes Haus! Ich 
k;ann hierauf :sehr kurz antworten. Ich bin gern 
bereit, ,auch eine Ausfortigung des Bonner Grund
gesetzes zusammen mit •der bayerischen Ver:ßassung 
an die Schulkinider zu verteilen, wenn mir der 
Bayeriisch·e Landtag hierfür im Hausih1alt 60 000 DM 
zur Verfügung stellt. 

(.A!bg. Dr. Baumgartner: Mit Kommentar!) 

Bei den Hauishaltsvierihandlungen kann ·darüber Be
schluß gefaßt werden. 

, •(Aibg. Dr. Baumgartner: .Eine le·icht v·erständ
liche Ausgaibe!) 

Vizepräsident Hagen: Zu einer Anfrage erhält das 
Wort der Herr Ahgeoridnete Dr; Strosch·e. 

Dr. Strosche (BHE): Da die von mfr beabsichtigte 
Anfriage bereits vom Herrn Kollegen Roßmann ge
stellt und dann ·auch von Herrn Staatsminister 
Dr. Hoegner beantwortet wurde, verz,ichte ich. 

Vizepräsident Hagen: Es folgt der Herr .Abgeord
nete Georg Bauer. 

Bauer Georg (BHE): Meine Anfrage richtet sich 
an die bayerische Staatsre.gierung. 

Im Rechtszuge gegen Entscheidungen nach dem 
Gesetz über Siedlung und Bodenrdorm ist früher 
d~e Zurücknahme von Rechtsmitteln für einen Teil 
des Enteignungsgeländes rechtlich nicht beanstandet 
worden. Nach einer Auskunft der Obersten Sied-
1ungsbehörde wirid nunmehr die nur teilwe~se Zu
rüclmahme von Rechtsmitteln für unzulässig er
achtet. So hat Z'llm Beispiel dite fürstlich Leining'sche 
Domänenverwaltung im Landkreis Miltenberg be
reits vor l 1/2 Jahr·en für einen T,eil des Enteignungs
g·eibiets die Rechtsmittel zurückgezogen, um dieses 
Gefände beschleurnigt Sd!edlungszwecken zuzuführen. 
Eine Freigabe konnte aber auf Grund der neuen 
Rechts'auffassung nicht ·erfolgen. · 

Was ,gedenkt d1ie Staiatsregierung zu tun, um der
artige u_nerwünschte Verzögerungen zu vermeiden? 

Vizepräsident Hagen: Die Anfrage beantwortet 
der Herr StaatS'sekretär im Staatsministeriium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

Maag, Staatssekr·etär: Herr Präsident, meine Da
men und Herr-en! Beim Viollzug des Gesetzes zur ' 
Beschaffung von Siedlungsland und zur Boden
reform sind zu untel.'sch,etden: das Landabgabever
fahren, in dem di:e Landabgabe ihrem Umfang und 
ihrem Wert nach fe:stgeie.gt wird, und das Ent
eignungsverfahren, in derh die einz·elnen heranzu
~ehenden Grundstücke des Abgaibepflicht1gen be
stimmt werden. Be:i!de Verfahren stehen insofern in 
unmittelbarem ·Zusammenhang, als die Rechtskraft 
der Ente1ignungsmaßnahmen die rechtskräftige Be
endigung des L'andiabg,aJbever:ßaihrens voriaussetzt. 

Um die sofortige Durchführung vordringlicher 
Siedlungsvorhaben, hesoil!ders auf dem Gebiete der 
Kleinsiedllu:rig auf dem Lande, zu ermö,glichen, hatte 
sich ·eine Reihe von Aibga1bepfliichtigen bereitgefun
den, hirrsd.ch:tlich bestimmter Grundstücke der Ge
samtlail!dabgaibe •auf ihre Rechtsmittel zu verzichten 
und die Rechtsmittel lliur hinsd.chtlich ,der verbleiben
den Restflächen aufoecht zu erhalten. Während der· 
bayerische Verwaltungsgerichtshof ursprünglich 
hdnsichtlich j·e:ner Tefüflächen die sogenannte Rechts
kraftbescheinigung ausstellte, änderte ,er im Som
mer 1951 seine Rechts•auffas1sung und lehnt seither 
Bescheinigungen über teilweise Rechtskriaft in Land
abgabev,erfahren grundsätzlich mit der Begründung 
ab, daß 'er Bescheiil!igungen nur über diie Rechts
kr·aft von Ur t e i 1 e n ausstell,en könne, „die von 
ruhm erlassen wur:den, nicht a1ber von V ·er w a 1-
t u n g 1s a kt •e n , 1auch nicht über die teilweise 
Rechtskraft, und wenn diese Verwaltungsakte durch 
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Anfechtungskilage beim Verwaltungsgerichtshof an
gefochten wurden". 

D!iese Eiinstelhmg des Verwaltungsgerichtshofs 
birudet die Verwaltungsbehörden. Sofern der Ab
ga:benpflich tige im Larudabga.iheverfahren auf seine 
Rechtsmittel nicht voll verzichtet, kann dlaher die 
Rechtskr.aft nur ·dadurch erreicht werden, daß das 
Rechtsmittelver:ßahren - Beschwerde g·egen den 
Landabga·bebescheid der Regiierung zum Bayeri
schen Sta·atsministerium für Ernährrung, Larudwirt
schaft. u111d Forsten, gegen dessen Entscheidung An
fech1mngsklage zum Bayerischen Verwaltungsge
richtshof, nunmehr weiterer Rechtszug in grund
sätzlichen Angelegenheiten zum Burudesverwal
tungsgericht - durchgeführt wird. 

Gegen 1die teilweise Zurücknahme der Rechts
mittel im Enteignungsverfahren nach rechtskräf
tig·er Beendigung -des Landabgabeverfahrens be
stehen dagegen keine rechtlichen Bederuken. 

Vizepräsident Hagen: Zu e:iner Anfra:ge erhält 
das Wort der Herr Abgeordnete Dr. Eberha11dt. 

Dr. Eberhardt (FDP): Herr' Präsident, Hohes Haus! 
Meine Anfrage bezieht sich ·eibenfalls •a1uf die Ange
legenheit ~rechtl/Höferer; rich~et sich ·a:ber an den 
Herrn Staatsminister des Innern und lautet fol
gendermaßen: 

Ist es richtig, daß der amtierende Landrat von 
Rottenburg an der Laaiber, 1derGeistlicheRat Prechtl, 
zus·ammen ·mit dem Superior Rieder des Klosters 
Mallersdorf unter Ausnutzung des Zwanges des 
Gehorsamsge:Lübdes die Oberin Adolfine Nitzl und 
die inzwischen verntorbene Schwester Britonia 
Auers v·erianlaßt hat, wider besseres Wissen in eri.ner 
dem Innenministerium vornulegenden lirkunde un
waihre Ta:tsach·en an Etdesstatt zu bestätigen? Hat 
die Regri.erung gegen .den Landrat Prechtl diszipli
näre Schritte unternommen und welche? Beabsich
tigt sie, das dem früheren Landrat Höferer zuge
fügte Unrecht wiedergutzumachen? 

Vizep1·äsident Hagen: Die Anfrage be1antwortet 
der Herr Staatsminister des Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Meine Damen und 
Herren! Die Anfrage ist mir nicht zugegangen. Sie 
kann wohl in der nächsten F-ragestunde beantwor
tet weriden. 

Vizepräsident Hagen: Es folgt der ·Herr Abge
ordnete Falk. 

Falk (FDP): Herr Präsident, meine sehr verehr
ten Damen und Herren! Meine Anfrage richtet sich 
an das Landwirtschaftsministerium. 

Nach einer Zeitungsmeldung soll nicht nur kein 
einziger der aus dem Gelände .von Hohenfels we
gen der Errichtung des Truppenübungsplatzes ver
triebenen Bauern ein gleichwertiges Anwesen vom 
Staat erstellt bekommen haben, sondern es sollen 
durchwegs derart unzureichende Entschädigungen 
ausgezahlt worden sein, daß viele dieser Bauern 

in bitterste Not geraten sind, teilweise die neuen 
Höfe sogar wieder aufgeben mußten. Zudem soll. 
die für drei Jahre zugesagte Steuerfreiheit nicht 
gewährt worden sein, so daß in die Tausende von ' 
Mark gehende Steuerschulden von den Fina~z
ämtern ejngetrieben werden. 

Ich frage den Herrn Staatsminister für Ernäh
rung, Landwirtschaft und Forsten, ob diese über
aus alarmierenden Nachrichten zutreffen und was 
von seiten der Staatsregierung getan wird, um 
diesen völlig unverschuldet in schwere Not gerate
nen Menschen zu helfen. 

Vizepräsident Hagen: Die A:µfrage beantwortet 
der Herr Staatssekretär im Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. 

Maag, Staatssekretär: Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Durch die Errichtung des Exer
zierplatzes Hohenfels wurden 172 einheimische 
Landwirte und 160 Flüchtlingssiedler betroffen. 
Die einheimischen Landwirte erhielten ihre Ent
schädigung auf Grund der Bewertung einer Kom
mission, die aus Vertretern der Landwirtschafts
verwaltung, der Oberfinanzdirektion, der Forst
behörden und Bausachverständigen zusammenge
setzt war. Die Höhe der. Entschädigung war, von 
Einzelfällen abgesehen, ausreichend für den Er
werb von Ersatzhöfen. Der Kauf dieser Ersatzhöfe 
erfolgte auf dem freien Markt ohne Einschaltung 
staatlicher Stellen. 'Einzelne Landwirte haben unter 
dem Druck des nahen Räumungstermins zu teuer 
gekauft. In Einzelfällen konnte eine Berichtigung 
der Kaufpreise durch . das Bauerngericht erreicht 
werden. Die einheimischen Landwirte haben mit 
Ausnahme von drei Landwirten Ersatzhöfe erwor
ben, die eine ausreichende Existenz sichern. Die 
noch nicht angesiedelten Bauern warten zunächst 
mit dem Kauf von Höfen noch ab. Die notwendigen 
Mittel stehen ihnen zur Verfügung. . 

Strittig ist noch die Frage des Erlasses der 
Grunderwerbssteuer. Mit dem Staatsministerium 
der Finanzen wird gegenwärtig dieserhalb noch 
verhandelt. Es darf angenommen werden, daß eine 
befrie~igende_ Lösung gefunden wird. 

Von den 176 Flüchtlingssiedlern wurden unter
gebracht 76 auf GSB-Land, 57 auf Höfen, die direkt 
mit Mitteln des Bundes durch die Landessiedlung 
gekauft worden sind, 11 auf Pachthöfen. Nicht un
tergebracht sind 3, während 26 auf Wiederan
setzung in der Landwirtschaft verzichten ·und in
zwischen teilweise gewerbliche Betriebe übernom
men oder sich anderweitig Beschäftigung gesucht 
haben. Die drei noch nicht untergebrachten Sied
ler befinden sich noch in Zwischel).quartieren. Sie 
haben bis 1. Oktober Überbrückungsbeihilfen in 
Höhe von durchschnittlich monatlich 200 DM er
halten. Wegen der Verlängerung .derselben schwe
ben zur Zeit Verhandlungen mit dem Besatzungs
kostenamt. Der Ankauf von Höfen für diese rest-

' liehen, noch nicht untergebrachten Absiedler ist in 
die Wege geleitet. Mit der Unterbringung ist spä
testens innerhalb acht Wochen zu rechnen. · 

Soweit die Siedler auf GSB-Land untergebracht 
wurden, erhielten sie neu errichtete Siedlungs-
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höfe mit einer gµten, ausreichenden _Ausstattung. 
Das Inventar haben sie aus Hohenfels mitgebracht. 
Steuern für den Grunderwerb sind nicht angefal
len. Es müssen lediglich die laufenden Steuern ge
zahlt werden. Von der Zusage einer dreijährigen 
Steuerfreiheit ist nirgends etwas bekannt. Eine 
solche Zusage ist auch von niemand gegeben wor
den. Von eirier besonderen Notlage kann nicht ge
sprochen werden. 

Die Mitteilungen der Presse werden von den,i 
Vorsitzenden Etz der Arbeitsgemeinschaft der Ho
henfelser Vertriebenen in Regensburg verbreitet. 
Dieser hetzt die Umsiedler auf. Auf Grund seines 
unsachlichen Vernaltens müssen die einschlägigen 
Behörden weitere Verhandlungen mit ihm ableh
nen. 

Vizepräsident Hagen: Zu einer Anfrage gebe ich 
das Wort dem Herrn Abgeordneten Puls. 

Puls (BHE): Herr Präsident, Hohes Haus, meine 
Damen und Herren! Meine Anfrage richtet sich an 
den Herrn Staatssekretär für Angelegenheiten der 
Heimatvertriebenen. 

Entspricht es den Tatsachen, daß sich der Herr 
· Abgeordnete Klotz von der Bayernpartei wieder

holt in behördliche Wohnungsmaßnahmen einge
schaltet hat und durch sein beleidigendes Auftreten 
gegenüber Beamten es verstanden hat, zweimal die 
Einweisung von Heimatvertriebenen in beschlag
nahmte Wohnungen f.U verhindern? 

(Abg. Dr. Baumgartner: Eine unerhörte An
frage! Das gehört doch zuerst in den 

Ältestenrat!) 

Vizepräsident Hagen: Das Wort nimmt ·der Herr 
Staatssekretär für die Angelegenheiten der Hei
matvertriebenen. 

Dr. Oberländer, Staatssekretär: Meine Damen 
und Herren! Auf Grund des vorliegenden Berichts 
des Landratsamtes Schongau sowie der Regierung 
von Oberbayern hat am 15. September 1952 der 
Herr Abgeordnete Klotz dem Leiter des Flücht-

. lingsamts und Kreiswohnungsamts in Schongau, 
Ferdinand Schaffranka, bei einer Amtshandlung 
„ bolschewistische Methoden und Willkürmaßnah

. men" vorgeworfen und die Beamten des Woh
nungsamts „Russen" genannt. 

(Heiterkeit) 
Durch sein drohendes Verhalten hat der Abgeord
nete Klotz auch bewirkt, daß Herr Schaffranka die 
angeordnete Amtshandlung - Einweisung der Fa
milie Bartsch - unterließ. 

Auf Grund der neuerlichen Beleidigungen sowie 
der im Bericht erwähnten Beamtennötigung hat 
Herr Landrat Dr. Hilger, Schongau, am 2-. Oktober 
1952 bei der Staatsanwaltschaft Kempten gegen 
den Herrn Abgeordneten Klotz Strafantrag ge
stellt. 

Vizepräsident Hagen: Es erscheint mir merk
würdig;, daß eine derartige Anfrage im Parlament 
gestellt wird. Ich möchte doch zur Überlegung ge-

ben, ob es nicht andere Wege gibt, über solche 
Dinge Auskunft zu erhalten. 

(Abg. Dr. Baumgartner: Zur Geschäfts
ordnung!) 

Das Wort hat zur Geschäftsordnung der Herr Ab
geordnete Dr.Baumgartner. 

Dr. Baumgartner (BP): Meine Damen und Her
ren! Ich möchte bitten - und zwar tue ich das nicht 
etwa deshalb, weil es sich im vorliegenden Fall um 
einen Kollegen aus meiner Fraktion handelt -, daß 
in allen Fällen, wo ein Kollege gegen einen anderen 
etwas vorzubringen hat, man sich zunächst mit 
der Fraktion in Verbindung setzt und zum min
desten den Ältestenrat damit befaßt. Wo kommen 
wir hin, wenn jeder von hier aus einen Kollegen, 
der sich ja gar nicht dagegen wehren kann, da es 
sich um eine Fragestunde handelt, angreifen kann 
und die Regierung dann vielleicht infolge einseiti
ger Unterrichtung auch noch eine einseitige Er-· 
klärung abgibt? Ich bitte also die Kollegen drin
gend, in Zukunft dem Wunsche des Herrn Präsi
denten zu folgen und solche Dinge zuerst mit der 
Fraktion zu besprechen. 

Vizepräsident Hagen: Ich schlage vor, den Älte
stenrat mit der Angelegenheit zu 'befassen. 

Zu einer weiteren Anfrage hat das Wort der 
Herr Abgeordnete Rabenstein. 

Rabenstein (FDP): Herr Präsident, meine Da111en 
und Herren! Meine Anfrage richtet sich an das 
Landwirtschaftsministerium. 

Die Zuckerrübenernte geht ihrem Ende entgegen, 
und noch immer ist der neue Zuckerrübenpreis völ
lig unbekannt. Die bäuerliche Bevölkerung ist dar

. über in begreiflicher Weise beunruhigt. 

(Abg. Kiene: Das ist Bundessache!) 

Ich frage den Herrn Staatsminister für Ernäh
rung, Landwfrtschaft und Forsten, ob er heute Nä
heres über den Zuckerrübenpreis mitteilen kann 
oder wann die Bekanntgabe dieses Preises zu er
warten ist. 

Vizepräsident Hagen: Die Anfrage beantwortet · 
der Herr Staatssekretär im Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forste~ . 

Maag, Staatssekretär: Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Die Abgeordneten.Dr. Dr. Müller 
und Genossen haben im Bundestag am 8. Oktober 
den Antrag eingebr:acht, zu beschließen: 

1. Der Bundesminister der Finanzen ist gehalten, 
bis zur Verkündigung des Zweiten Gesetzes 
zur Änderung des Zuckersteuergesetzes von 
der ab 1. Oktober 1952 jeweilig fälligen 
Zuckersteuer in Höhe von 30,50 DM für einen 
Doppelzentner Eigengewicht den Betrag von 
6 DM zu stunden. 

2. In Verpindung mit der Zuckersteuer-Senkung 
wird die Bundesregierung ersucht, 
a) einen Verordnungsentwurf vorzulegen, der 

bis auf weiteres die Erhebung eines Einfuhr-
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zolls für Rüben- und Rohrzucker in Höhe 
von 20 DM und für Rohzucker· zur Raffi
nation in Höhe von 15 DM je 100 Kilogramm 
vorsieht, 

b) in Anpassung an die inländischen Markt
und Kostenverhältnisse einen Mindestpreis 
von 6,50 DM je 100 Kilogramm Zuckerrüben 
der Ernte 1952 festzusetzen, 

c) den Kaufpreis des Einzelhandels für die ein
fachste Verbrauchszuckersorte (Grundsorte) 
von 1,32 DM auf 1,30 DM je Kilogramm zu 
ermäßigen. 

Dieser Antrag wurde vom Bundestag nach der 
ersten Beratung sowohl dem Finanz- wie auch dem 
Ernährungsausschuß zur Stellungnahme überwie
sen. Der Ernährungsausschuß hat in seiner Sitzung 
vom 22. Oktober 1952 beschlossen, dem federfüh
renden Finanzausschuß zu empfehlen, für eine 
möglichst baldige Heranführung der Rübenpreise 
an die tatsächlichen Erzeugungskosten Sorge zu 
tragen. Der Finanzaiisschuß hat sich mit dieser An
gelegenheit noch nicht befaßt, so daß im Augen
blick noch keine endgültige Auskunft gegeben wer
den kann. 

Vizepräsident Hagen: Das Wort hat zu einer An
frage die Abgeordnete Fräulein Dr. Brücher. 

Dr. Brücher (FDP): Hohes Haus! Meine Damen 
und Herren! Meine Anfrage richtet sich an den 
Herrn Innenminister. 

Bereits seit dem 4. Dezember vorigen Jahres ist 
das Bundesgesetz zum Schutz der Jugend in der 
Öffentlichkeit in Kraft. Im März dieses Jahres 
fragte ich im Bayerischen Landtag den Herrn In
nenminister, wann mit den Durchführungsbestim
mungen für das Land Bayern zu rechnen sei. In 
seiner Antwort stellte der Herr Innenminister fest, 
daß die bayerischen Ausführungsbestimmungen 
fertiggestellt seien. Trotz der damaligen Versiche
rungen sind aber die Durchführungsbestimmungen 
bis zum -heutigen Tag nicht in Kraft getreten. 

Ich frage an, worauf diese Verzögerung zurück
zuführen ist und wann mit den dringend notwen
digen und dringend erwarteten Durchführungsbe
stimmungen zu rechnen ist. 

Vizepräsident Hagen: Die Anfrage beantwortet 
der Herr Staatsminister des Innern. 

Dr. Hoegner, Staatsminister: Die Vollzugsbestim
mungen und Erläuterungen zum Bundesgesetz zum 
Schutze der Jugend in der Öffentlichkeit sind vom 
bayerischen Staatsministerium des Innern am 
11. März 1952 den beteiligten Staatsministerien, 
den kommunalen Spitzenverbänden sowie der Ar
beitsgemeinschaft der öffentlichen und freien 
Wohlfahrtspflege zur Stellungnahme zugeleitet 
worden. Der umfangreiche Vorentwurf hatte ein
gehende Verhandlungen der kommunalen Spitzen
verbände mit größeren Städten und einzelnen 
Landkreisen · zur Folge, um die inzwischen in 

der Praxis gemachten Erfahrungen bei Abfas
sung der Vollzugsvorschriften verwerten zu kön
nen. Die endgültige Fassung des Entwurfs erfolgte 
in eingehenden Besprechungen des Staatsministe
riums des Innern mit den Spitzenverbänden und 
der Arbeitsgemeinschaft der öffentlichen und freien 
Wohlfahrtspflege. Diese Besprechungen waren im 
August beendet; der Entwurf ist dann unverzüg
lich an die beteiligten Ministerien und die Abtei
lungen des Staatsministeriums des Innern zur Stel
lungnahme weitergeleitet worden. Im Laufe des 
Monats September ist die Stellungnahme erfolgt, 
auf Grund deren die nunmehr vorliegende end
gültige Fassung der Vollzugsbestimmungen aus
gearbeitet wurde. Die Veröffentlichung der Voll
zugsbestimmungen wird im November erfolgen. 

Vizepräsident Hagen: Das Wort erhält Herr Ab
geordneter Dr. Bungartz. 

Dr. Bungartz (FDP): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Meine Anfrage richtet sich an den 
Herrn Kultusminister. 

Bei den Schuleinschreibungen in Planegg bei · 
München entschieden sich 61 Eltern für die Ge
meinschaftsschule und 16 Eltern für die Bekennt
nisschule. Nach Bekanntgabe des Ergebnisses mel
deten nachträglich 12 weitere Eltern ihre Kinder 
zur Gemeinschaftsschule an. Daraufhin wurde von 
dem Geistlichen, der den Religionsunterricht er
teilt, während des Unterrichts ein Brief an die 
Eltern verteilt, in dem sie aufgefordert werden, 
ihre Kinder in die Bekenntnisschule zu schicken. 
Unter anderem wird von der verfassungsmäßig 
garantierten christlichen Gemeinschaftsschule als 
von der „Schule der Gottlosen" und „Schule der 
Gottlosigkeit" gesprochen. 

Ich frage an: Was gedenkt das Kultusministe
rium. zu tun, um die in der Verfassung und im 
Schulorganisationsgesetz, § 8, garantierte Gemein
schaftsschule - „Gemeinschaftsschulen sind Schu
len, in denen Kinder . . . gemeinsam nach christ
lich-abendländischen Grundsätzen unterrichtet und 
erzogen werden" - vor derartigen ungerechtfer
tigten Verleumdungen zu schützen? Ich frage fer
ner: Gedenkt das Kultusministerium eine Unter
suchung gegen den Religionslehrer einzuleiten, der 
gegen die Durchführungsbestimmungen zum Schul
organisationsgesetz verstoßen hat? Es heißt in § .5 
dieser Durchführungsbestimmungen: 

Die Lehrkräfte haben sich jeder Beeinflus
sung der Erziehungsberechtigten in der Wahl 
der Schulart zu enthalten und dürfen auch 
nicht dulden, daß solche Beeinflussungen in den 
Räumen und auf dem Grundstück des Schul
gebäudes von anderen Personen ausgeübt 
werden. 

Vizepräsident Hagen: Die Anfrage beantwortet 
der Herr Kultusminister. 

Dr. Schwalber, Staatsminister: Hohes Haus! ·Die 
Anfrage wurde mir erst zu Beginn der heutigen 
Sitzung auf den Tisch gelegt. Es war mir infolge-
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dessen noch nicht möglich, aktenmäßig irgend
welche Feststellungen zu treffen. Ich darf aber ver
sichern, daß ich bereits in den letzten Tagen Auf
trag gegeben habe, die Regierung von Oberbayern 
von Amts wegen zur Vorlage der Akten aufzufor
dern. Wenn ich als Kultusminister hier im Land
tag eine Erklärung abgeben soll, so muß ich mich 
auf einen amtlich festgestellten Sachverhalt stützen 
können. 

Ich erkläre Ihnen, daß ich gegebenenfalls auf die 
Sache zurückkommen, eine Untersuchung des Fal
les einleiten und für eine gleichmäßige Anwen
dung der Grundsätze der Verfassung und der 
Schulgesetze besorgt sein will. 

Dr. Bungartz (FDP): Herr Präsident, eine Zusatz
frage! 

Vizepräsident Hagen: Zu einer Zusatzfrage hat 
das Wort der Herr Abgeordnete Dr. Bungartz. 

Dr. Bungartz (FDP): Herr Präsident, meine Da
men und Herren! Diese Angelegenheit wurde in 
der Presse und ebenso im Rundfunk verbreitet. 
Ich frage Sie deshalb, Herr Kultusminister, ob Sie 
derartige Mitteilungen der Presse und des Rund
funks nicht schon eo ipso in Ihrem Ministerium 
behandeln lassen und ob Sie immer erst warten, 
bis ein Abgeordneter eine Anfrage stellt. 

(Zurufe: Das hat er doch gesagt!) 

Vizepräsident Hagen: Der Herr Kultusminister 
nimmt noch einmal das Wort. 

Dr. Schwalber, Staatsminister: Ich habe eben er
klärt, daß ich. bereits vor der Stellung dieser An
frage aus eigener Initiative die Regierung von 
Oberbayer.n zur Vorlage ·der Akten aufgefordert 
habe. Ich habe aber nicht gedacht, daß diese Frage 
heute an mich gestellt wird; sonst hätte ich viel
leicht die Akten schon mitbringen können. Selbst
verständlich kenne ich die erwähnten Zeitungs
artikel; diese haben mich zu den genannten Schrit
ten veranlaßt. 

Vizepräsident Hagen: Die Fragestunde ist · ge
schlossen. 

Ich rufe au.f: 

Interpellation der Abgeordneten Bezold, Ha
dasch und Fraktion und Dr. Baumgartner und 
Fraktion betreffend Übertragung der Rede des 
Bundespräsidenten zur Eröffnung der Kriegs
gefangenen-Woche im Bayerischen Rundfunk 
(Beilage 3405). 

Die Interpellation verliest Herr Abgeordneter Ha
dasch. Ich erteile ihm dazu das Wort. 

Hadasch (FDP): Herr Präsident, Hohes Haus! Die 
·Interpellation hat folgenden Wortlaut: 

Sämtliche westdeutschen Sender haben am Sonn
tag, 19. Oktober 1952, um 12.45 Uhr die Rede des 
Bundespräsidenten Heuß zur Eröffnung der Kriegs
gefangenen-Gedenkwoche übertragen. 

Allein der Bayerische Rundfunk hat sich mit der 
Begründung ausgeschlossen, daß technische Gründe 
vorlägen. 

Er hat statt dessen Operettenmusik gebracht. 

Die Rede des Bundespräsidenten ist am Montag, 
20. Oktober 1952, um 22.25 Uhr durch den Bayeri
schen Rundfunk verbreitet worden, also zu einer . 
wesentlich ungünstigeren Zeit. 

Welche Schritte hat die bayerische Staatsregie
rung wegen dieses Verhaltens des Bayerischen 
Rundfunks unternommen und was beabsichtigt sie 
weiterhin zu veranlassen, um ähnliche Vorkomm
nisse zu verhindern? 

Vizepräsident Hagen: Ich frage die Staatsregie
rung, ob und wann sie gewillt ist, die Interpella-:
tion zu beantworten. 

Dr. Ehard, Ministerpräsident: - Ich bin bereit, 
die Interpellation sofort zu beantworten. 

Vizepräsident Hagen: Zur Begründung der In
terpellation erhält das Wort der Herr Abgeordnete 
Hadasch. 

Hadasch (FDP): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Wir haben uns lange überlegt, ob wir 
die Interpellation in dieser Form überhaupt einbrin
gen sollen; denn wir wissen, daß die bayerische 
Staatsregierung sehr wenig Einfluß auf den Baye
rischen Rundfunk hat. Wir haben aber schon oft 
hier in diesem Hause die Mißstände aufgezeigt, die 
heim Bayerischen Rundfunk vorliegen, und wir wis
sen, daß insbesondere in jenen Kreisen, die mit sehr 
viel .Liebe und mit sehr viel persönlichen Opfern die 
Kriegsgefangenen - Gedenkwoche vorbereitet und 
durchgeführt haben, es eine ziemliche Empörung 
ausgelöst hat, daß der Bayerische Rundfunk in die -
ser Form gehandelt hat. 

Von Anfang an waren wir, die wir mit der Durch
führung dieser Woche zu tun hatten, uns darüber im 
klaren, daß der hohe Sinn, der hinter der Kriegs
gefangenen-Gedenkwoche stand, ins Gegenteil ver
kehrt wird, wenn bei diesem Anlaß nicht tatsächlich 
alles in Deutschland mit dem Herzen dabei ist. Wir . 
können in Deutschland nicht einen Tag der Treue 
feiern, wenn nicht wirklich jeder, der zu den Zu
rückgekommenen gehört, mit dem ganzen Herzen 
dabei ist. 

Bereits Wochen vor dem in Frage stehenden Tag 
war uns bekannt, daß die Intendanten der deutschen 
Sender auf einer Tagung dahin übereingekommen . 
waren, die Sendung anläßlich der Kriegsgefange
nen-Gedenkwoche zu einer Gemeinschaftssendung 

. auszugestalten, und man hat auf dieser Tagung· 
einen Termin, und zwar Sonntag, 19. Oktober, 12.45 
Uhr festgelegt. Die übrigen Sender haben sich auch 
an diese Zeit gehalten. Der Bayerische Rundfunk 
hat vorher nicht zu verstehen gegeben, daß er diese 
Zeit nicht einhalten kann, sondern er hat die Dinge 
durchaus so abwickeln lassen; daß man annehmen 
konnte, er werde sich der Vereinbarung der übrigen 
deutschen Sender anschließen. 

Wenn nun schon der Bayerische Rundfunk sich 
nicht an den vereinbarten Termin gehalten,· sondern 
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einen späteren Termin bestimmt hat, so müssen_ wir 
doch klar feststellen, daß der Zeitpunkt, den der 
Bayerische Rundfunk statt des ursprünglichen Ter
mins gewählt hat, in unseren Augen ein ganz un
mögliche~· Zeitpunkt ist. Es ist geradezu eine Miß
achtung der Person des Herrn Bundespräsidenten 
und vor allem eine Mißachtung des Themas, wenn 
man eine solche Sendung in der Nacht um 22.25 Uhr 
bringt. Ich glaube im Sinne aller Kollegen zu spre
chen, wenn ich sage: Wenn überhaupt ein Kreis An
recht auf die beste Sendezeit hat, dann sind das un
sere Kameraden, die heute noch in den Schweige
lagern von Sibirien schmachten, und es ist eine 
Selbstverständlichkeit, daß ein deutscher Sender für 
eine solche Idee seine beste Sendezeit zur Verfügung 
stellt und nicht eine dieser Idee gewidmete Sendung 
von 12 Minuten Dauer um 22.25 Uhr bringt. 

Es ist also wohl angezeigt, die bayerische Staats
regierung zu fragen, ob sie nicht das tun will, was 
jeder Staatsbürger in diesem Fall tun kann, nämlich 
dem Bayerischen Rundfunk gegenüber ihr Miß
fallen zum Ausdruck bringen. 

(Zuruf: Die Verkehrsstille ist ja auch nicht 
eingehalten worden!) 

Wenn es sich dabei nur um eine einzelne M_aßnahme 
handeln würde, dann könnte man dafür vielleicht 
noch eine Entschuldigung finden; wenn sich aber die 
Fälle derart häufen wie beim Bayerischen Rund
funk, dann ist das nicht mehr entschuldbar. Ich 
glaube, es wäre an der Zeit, daß die bayerische 
Staatsregierung das tut, was jeder Staatsbürger tun 
kann und daß sie es stellvertretend für das ganze 
bayerische Volk tut, nämlich_ daß sie dem Bayeri
schen Rundfunk ihr Mißfallen über sein Verhalten 
in dieser Angelegenheit zum Ausdruck bringt. Wenn 
sich die Herren des Bayerischen Rundfunks darum 
nicht kümmern und sich auf den Standpunkt stellen 
„Ihr könnt euch soviel beschweren, soviel ihr wollt, 
wir sind selbständig", dann wird es notwendig wer
den, daß wir als Volksvertretung von den Möglich-

. keiten Gebrauch machen, die uns das Volk in die 
Hand gegeben hat, um die Zustände beim Bayeri
schen Rundfunk im Interesse der Hörer zu ändern. 

Vizepräsident Hagen: Das Wort hat der Herr 
Ministerpräsident. 

Dr. Ehard, Ministerpräsident: Herr Präsident! 
Meine Damen, meine Herren! Die Interpellation 
richtet sich meines Erachtens an die falsche Adresse. 
Bekanntlich steht der Staatsregierung kei
nerlei Einflußmöglichkeit oder AufsichtsbefUgnis 
gegenüber dem Bayerischen Rundfunk zu. Ich darf 
daran erinnern, daß in diesem Hohen Haus wieder
holt über Rundfunkangelegenheiten gesprochen 
worden ist, und ich glaube mich nicht zu täuschen, 
daß gerade aus den Kreisen der Interpellanten dar
auf hingewiesen wurde, es dürfe nichts geschehen, 
was als Einmischung des Staates in den Rundfunk
betrieb angesehen werden könnte. 

Soweit ich unterrichtet bin, hat der Intendant des 
Bayerischen Rundfunks im Rundfunkrat, also in der 
<lort zuständigen Stelle, unterdessen Erklärungen 

abgegeben, die dieses Gremium, in dem bekanntlich 
der Landtag durch mehrere Abgeordnete vertreten 
ist, durchaus befriedigt haben sollen. In der Erklä
rung des Intendanten - sie steht in der „Süd
deutschen Zeitung" vom 28. Oktober 1952 - wurde 
klargestellt, daß entgegen der irrigen Annahme sehr 
vieler Hörer der Herr Bundespräsident Heuss zu 
jenem Zeitpunkt nicht auf einer Veranstaltung ge
sprochen habe, die selbstverständlich übertragen 
worden wäre. In Wahrheit habe der Herr Bundes
präsident Heuss schon einige Tage früher ein Ton
band besprochen und es den Rundfunkanstalten 
überlassen, wann dieses Band gesendet wird. Die 
späte Abendzeit sei für den Fernempfang sehr viel 
günstiger. Außerdem erklärte sich der Herr Inten
dant nach diesem Bericht bereit, darauf hinzuwir
ken, daß in solchen Fällen die westdeutschen Sender 
die Sendezeit künftig untereinander abstimmen. 

Vizepräsident Hagen: An· die Antwort des Mini
sterpräsidenten schließt sich eine Besprechung an, 
wenn sie von mindestens 25 Mitgliedern des Hauses 
verlangt wird. Ich bitte diejenigen Mitglieder des 
Hauses, die die Besprechung verlangen, sich vom 
Platz zu erheben. - Ich stelle fest, daß keine Be
sprechung verlangt wird. Die Angelegenheit ist in
folgedessen erledigt. 

Zur Geschäftsordnung hat sieh gemeldet der Herr 
Abgeordnete Haußleiter. Ich erteile ihm das Wort. 

Haußleiter (fraktionslos): Hohes Haus, meine Da
men und Herren! Ich glaube, auf Grund der gesetz
lichen Lage konnte der Herr Ministerpräsident 
kaum eine andere Antwort geben. Aber ich habe 
eine geschäftsordnungsmäßige Frage an das Hohe 
Haus. Seit einem Jahr liegen d'em _Hohen Hause 
zwei Gesetzentwürfe zur Änderung des Rundfunk
gesetzes vor. Im Juni des vergangenen Jahres hat 
der Kulturpolitische Ausschuß einen Unterausschuß 
zur Beratung der notwendigen Änderungen des 
Rundfunkgesetzes gebildet. Meines Wissens ist bis 
jetzt noch keine Arbeit auf diesem Gebiet geleistet 
worden, so daß wir bei jeder Debatte, die den Rund
funk behandelt, mit einem unzureichenden Gesetz 
arbeiten müssen und unter Hinweis auf das unzu
reichende Gesetz mit unseren berechtigten Klagen 
abgewiesen werden. 

Ich erlaube mir den Vorschlag zu machen, daß die 
vorliegenden Gesetzentwürfe endlich beraten wer
den und daß der Unterausschuß des Kulturpoliti
schen Ausschusses zusammentritt, damit die Ur
sachen der Querelen, die berechtigt sind, endlich be
seitigt werden. Ich schlage dem Hohen Hause vor, 
den Rechts- und Verfassungsausschuß zu ersuchen, 
sich mit dieser Angelegenheit zu beschäftigen. 

Vizepräsident Hagen: Zu dieser Frage hat der 
Abgeordnete Stock das Wort. 

Stock (SPD): Auf Grund der Ausführungen des 
Herrn Abgeordneten Haußleiter könnte man mei
nen, daß der Rechts- und Verfassungsausschuß seine 
Pflicht nicht. getan habe. Bis zur Stunde liegen dem 
Rechts- und Verfassungsausschuß solche Entwürfe 
noch nicht vor. 



296 Bayerischer Landtag - 114. Sitzung. Dienstag, den 28. Oktober 1952 

Vizepräsident Hagen: Der Herr Abgeordnete 
Meixner hat das Wort. 

Meixner (CSU): Hohes Haus! Die Frage einer Än
derung des Rundfunkgesetzes liegt dem Kulturpoli
tischen Ausschuß vor. Es hat eine Reihe von Bera
tungen und Sitzungen stattgefunden, an denen Mit
glieder des Landtags und Senats teilnahmen, die 
dem Rundfunkrat und dem Verwaltungsrat des 
Rundfunks angehören. Die Besprechungen werden 
in der nächsten Sitzung, die. in der kommenden 
Woche stattfindet, ihren Absdiluß finden. 

Ich habe gleichzeitig die Sache im Kulturpoliti
schen Ausschuß in seiner letzten Sitzung neuerlich 
vorgetragen. Der Ausschuß hat beschlossen, unmit
telbar nach dem Abschluß dieser Beratungen, die, · 
wie gesagt, von den Mitgliedern des Rundfunkrats 
und des Verwaltungsrats, die dem Landtag und dem 
Senat angehören, durchgeführt werden, sofort den 
Unterausschuß des Kulturpolitischen Ausschusses 
zu berufen, um auch dort die Frage zu einem raschen 
Abschluß zu bringen. Dann wird die Angelegenheit 
im Kulturpolitischen Ausschuß endgültig verbe
schieden und dem Landtag vorgelegt werden. 

Vizepräsident Hagen: Das Hau:s nimmt dtl!ese .Mit
te>i11ung zur Kenntnis. Damit :dürfte diese A:nge
legenheit für heute •erledigt ·sein. - Das Haus ist 
damit einv·erstanden. 

Ich rufe ·auf das 

Schreiben des Verfassungsgerichtshofs zum An
trag des Dr. Fritz Schwabacher, London, auf 
Feststellung der Verfassungswidrigkeit der 
Ziffer I C 6 Absatz 1 der Verwaltungsbestim
mungen zur 1. Durchführungsverordnung zum 
Ffüchtlingsrentengesetz vom 3. 11. 1948. 

Über die Verhandlungen des Arusschusses für 
Rechts- und Verfassungsfragen {Bei1age 3307) be
richtet der Herr Abgeordnete Dr. •Schier. Ich ibitte 
iil:m, das Wort zu nehmen. 

Dr. Schier (BfHE),Berichterstatter: Herr Präsi:dent, 
meä.ne Damen und ,:HeTren! Die Beschwerde des 
Herrn Dr. Fritz Schwabacher in London richtet sich 
gegen die b.urchführungs•verorrdnung zum Flücht
lingsrentengesetz. Die beanstandete Ste1le in der 
Durchführungsverorrdnung 1a1utet: 

Vemieht der Berechttgte aus Bayern, so enrden 
die Leistungen mit Ablauf des Monats, in dem 
die Übersiedlung erfolgte. 

Der Beschwerrdeführer behauptet, daß :diese Be
stimmungen der Durchführungsverordnung den 
Artimeln 70, 109 und 118 der bayerischen Verfas
sung wiiderspreche. 

Der Artimel 70 der bayerischen Ver:fiassung lautet: 
Die für Alle verbindlichen Gebote und Ver

bote bedürfen der Gesetzesform. 
Der Artike[ 109 }autet: 

(1) Alle Bewohner Bayerns genießen volle 
Freizügigkeit. Sie haben das Recht, sich an jedem 
ibelli.eibigen Ort au:ßzuhalten und niederzulassen, 
Grundstücke zu .erwerben und jeden ill;rwer•bs
zwe>i.g :zm betreä.iben. 

(2) Alle Bewohner Bayerns sind berechtigt;. 
nach außerdeutschen Ländern auszuwandern. 

Der Artike·l 118, •auf den Bezug genommen wird, 
lautet im ernten Abs1atz wie folgt: 

(1) Vor dem Gesetz sind alle gleich. Die Ge
setze verpflichten jeden in gleicher Weise und 
jeder genießt auf gleiche Weise den Schutz der 
Gesetze. 

Nachdem der derzeitige Landtag ·an der Schaffung 
dieser Durchführung:Sverorrdnung nicht m>i.tgew.i.rkt 
hat, hat der Ausschuß besch}ossen: 

Der Landtag beteiligt sich nicht an dem Ver- · 
fahren. 

Ich bitte das Hohe Haus, dem Antrag des Rechts
und Verfassungsausschusses zuzustimmen. 

Vizepräsident Hagen: Ich danke dem Herrn Ab
geol'dneten. Sie haben den Antrrag gehört. Wer für 
diesen Am.trag ist, möge sich vom PIJ.atz erhe;ben. '
Ich bitte um die Gegenprobe. - Ich stelle die Zu
stim~nung des Hauses fest. 

Ich rufo 1auf das 
Schreiben des Verfassungsgerichtshofs zum An
trag des Gemeinderats Leon Kämmerer in 
Gräfelfing auf Feststellung der Verfassungs
widrigkeit des § 5 Absatz 2 und 3 des Gesetzes 
über Schulpflege an den Volksschulen. 

Über >die Verhan!dlungen des Ausschusses für 
Rechts- und Verfassungsfragen (Beilage 3308) be
richtet der Herr .A!b.geordnete Pmndl. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Prandl {SiPD), Berichterstatter: Meä.ne Damen und· 
Herren! Der A'lliSsch.uß :fiür Rechts- Uilld Verfassungs
friagen .beschäftigte sich in se>i.ner 120. Sitzung mit 
dem Antrag, der eben vom Herrn iPräs1!denten be
kanntgegeben worden ist. Berichterstatter war iCh, 
Mither!i.chterstatter der Herr Kollege Junker. · 

Der Antragste11er will, idaß Aibsiatz 2 und 3 des 
§ 5 des Gesetzes il>ber Schulpflege als v:erfassungs
widrig erklärt werden. 

§ 5 des Schulpf1egegesetzes sagt in .A!bs•atz 2: 
II. Im üibr.iigen weriden die Gemeinde•vertreter vom 

Gemeilllderat, bei Verb>aI11dsschulen von der 
Vertretung des Schulver1bandes beste1lt. Diebe
stellten Gemeinidevertreter müssen bei Schul
pflegschaften, d>i.e ausschließlich für Schulen 
ihres >Bekenntnisses errichtet sind, diesem Be
.ke:p.ntnis ang·ehören. 

Zu denSchulpfleg.schaften für Gemeinschafts
schulen und zu den Pfüegschaften, die für Schu
len verschliedener Art {§ 3, Ahsatz III) gebildet 
sind, müssen als Gemeindev:ertreter, soweit 
möglich, Ang·ehöri,ge der verschiedenen' Be
>lmnntn>i.sse in dem Verhältnis bestelilt werden, 
in dem Kinder der einzelnen Bekenntnis.se die 
Schule besuchen. 

Der B e r i c h t e r s t .a t t e r führte 1aus, der Be
sch werdeführ·er sei zweimal •als Gemeiilldevertreter 
für die Sch'U[pflegschaft Gräfelfing vorigeschlagen, 
vom Gemein!derat •alber :abgelehnt wol'den, weil er 
konfessions>los .seli.. Die Schule in Gräfelfing sei eine 
klatholische Bekenntnisschule mit einigen evange
lisch.en Gastklassen. Der Beschwerdeführer sehe in 



Bayerischer Landtag - 114. Sitzung. Dienstag, den 28. Oktober 1952 297 

(Prandl [SPD]) 

§ 5 AibS'atz 2 und 3 einen Verstoß gegen Arili.kel 107 
der Veri:fassung, weil § 5 festleg•e, daß in die Schul
pfilegschiaft nur Gemed.nidevertreter des betreffen
den Bekenntnisses gewählt werden dürfen. Ebenso 
wende er sich gegen die Vollzugsbekanntmachüng 
des Kultusministeriums, die das gtleii.che sage. Er be
~ieihe sich •auf die Erläuterungen von Nawiasky
Leusser, er übersehe daibei aber, daß der Grundsatz 
des Artikels 135 Absatz 2 der Verfassung, woT.l!ach 
an Be.kenntnisschulen nur Lehrer des gleichen Be
kenntnisses verwendet werden, wohl a!Uch auf die 
BesteHung der Schulpfieiger angewendet werden 
muß, da auch sie .an der Erziehung tder Kinder mit
wirken. Alle11dings gehöre nach § 5 .&bsatz 1 des 
Schulpflegegesetzes in kleinen Gemeinden der Bür
germeli.ster der SchtU.lsitzgemeinde ohne Rücksicht 
auf das Bekenntnis zur Schulpflegschaft. 

Zu beachten sed., daß der Verfassungsgerichtshof 
einmal eine ähnl.iche Bestimmung, nä:milich den§ 13 
des Schulorg.anii.sationsgeset0es, als nicht verfas
sungswi!drig erklärt habe. Darnach müsse man diie 
Beschwe11de ·als unbegründet ibezeichnen. Er stelle 
deshallib als Berichterstatter den Antrag: 

I. Der Bayerische Landtag beteiligt sich an dem 
V.erfahren. 

II. Die Ver:fiassungsbeschwe11de ist ·als unbegründet 
zurückziuweisen. 

III. Als Bevolllmäcl).t:iJgter des Lmidtags wird Abge-. 
ordneter Dr. F\ischer bestim.mt. 

IV. Auf mündliche Verhandlung wird verzichtet. 

iDi!esem Antrag stimmte auch der Mit b e r i c h t·· 
erstatt.er zu. 

Der R. e g i e r u n g s v .·e r t r e t er hob hervor, 
daß die angegriffene Bestimmung wortwörtlich aus 
dem Gesetz von 1922 übernommen sei. Auch die Be
stimmung in Artikel · 107 der Verfassung gehe in 
ihren Anfängen auf die Verfassung von 1818 zu
rück und sed. später in Artikel 136 .&bsatz 2 der 
We1imarer Verfassung übernommen wo11den. Auch 
<las Kultusministerä.um vertrete den Standpunkt, 
den der Berichterstatter dargelegt ha·be, daß ein Zu
sammenhang mit Artikel 135 der V:erfassung be
stehe. Ebenso lasse sich Artikel 126 der. V:er:Dassung 
heranziehen, der das Elternrecht hervorhebe. 

Der V o r sitz end e machte .gegen die Auf:ßas
siung des Berd.chterstatters und des Regierungsver
treter.s Bedenken geltend. -Die Verfassung sage ganz 
k:Lar, daß niemand wegen seiner politischen oder 
rel:iJgiösen Einstellung an der Ausübung irgend
welch·er Ämter gehindert werden könne. Das Pri
märe sei in jedem Fall ·die Verfassung, :nrl.cht das 
Gesetz oder die Verol'dnung, die aus der Verfassung 
abgeleitet seien. Auch er verweise gleich dem Be
richterstatte-r auf § 5 Abs·atz 1 des Schulpflege
gesetzes, wonach der Bürgermeister in einer kleinen 
Geme!inde kraft Gesetzes der Schulpflegschaft an
gehöre, atUch wenn er freireiligä.ös sei. 

Der Abgeovdnete B a u e r Hanns!heinz hielt es 
für zweifelhaft, ob hier eine Bekenntrnisschule im 
Rechtssinn vorliege. Aiuch !i:hm erscheine es un
·erträglich, -daß ein Gemeinder,at, der nicht der Kon-

fossion der Bekenntnisschule ·angehört, nicht in die 
Schulp:flegschaft gewählt wevden könne. Das stehe 
im Wii!derspruch zu •der igenannt·en Verfassungsbe
stimmung. Er könne dem Antrag des Berichterstat
ters nicht zustimmen. 

Der R e g d. e r u n g 1S v ·er trete r machte auf 
den Unterschied aufmerksam, ob jemand als Eltern
vertl'eter oder als Gemeindevertreter in die Schui!
pflegsch1aift gewähtlt wivd. Der Beschwerdeführer 
sei nur Gemeiindevertreter, nicht Elternvertreter, 
Mit Be.zug auf die Eltern entsch•eide der Elternwille. 
Beziilgföch der Gemei111devertr·eter sei schon im 
Schulaufsichtsgesetz von 1922 und wörtlii.ch folgend 
im Schu:lpfleigegesetz von 1948 bindend vorgesehen, 
daß der Vertreter der Gemeinde dem Bekenntnis 
der BekenntnisschuiJ.e angehöDen müsse. Der Abge
Ol'dnete Dr. Schier hielt die angeführten Bei
spie[e nii.cht für beweiskräftig. E·benso gut könne 
man diie Fälle umkehren. · 

·Der B e r i c h t e r s t a t t ·e r erinnerte d.ar·an, daß 
§ 5 ibereits ·bei der Beratung des Schulpflegegesetzes 
eine gewisse Ro'lle .gespielt ha1be. Hier sei einge
wendet wovden, es wel'de in das Sel1bsilverwaltungs
recht der Gemeiil!de e!ingegl'iffen, wenn die Ge
meinde gezwungen werde, einen Geme1inderat eines 
bestimmten Bekenntnisses ail.s Gemeindevertreter 
in 1die Schulpflegschaft zu wäMen. Allerdings müsse 
man zugeben, daß es üblich seii, in diesen Fällen auf 
das Bekenntnis Rücksicht zu nehmen. 

Schheßlich wurde der Antrng des Berichterstat
ters mit 10 gegen 3 Stimmen bei einer Stimment
haltung 1arigenommen. Ich empfehle dem Hohen 
Haus, dem AusschußibeschJuß beizutreten. 

Vizepräsident Hagen: Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Wir stimmen ab. Wer für den Antrag 
des Ausschusses ist, wolle sich vom Platz erheben. -
Ich bitte um die Gegenprobe. - Ich stelle die Zu
stimmung des Hauses fest. 

Ich rufe auf: 

Schreiben des Verfassungsgerichtshofs zum 
Antrag des Herrn Fritz Heim in Bayreuth auf 
Feststellung der Verfassungswidrigkeit des § 9 
Abs. 1 der Geschäftsordnung des Verfassungs
gerichtshofs" für den Freistaat Bayern' vom 
24. Mai 1948. 

Über die Verhandlungen im Rechts- und Ver
fassungsausschuß (Beilage 3309) berichtet der Herr 
Abgeordnete Dr. Fischer; ich bitte ihn, das Wort zu 
nehmen. 

Dr. Fischer (CSU), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Rechts- und Verfassungsfragen befaßte sich in sei
ner Sitzung vom 2. Oktober 1952 mit dem Antrag 
.des Herrn Fritz Heim aus Bayreuth betreffend Fest
stellung der Verfassungwidrigkeit der Geschäfts
ordnung des Verfassungsgerichtshofs für den Frei
staat Bayern vom 24. Mai 1948, insbesondere der 
§§ 9 Absatz 1 und 48 dieser Geschäftsordnung .. Be
richterstatter war ich selbst; Mitberichterstatter der 
Herr Abgeordnete Kiene. 

Bei der Behandlung der Angelegenheit im 
Rechts- und Verfassungsausschuß führte ich unge-
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fähr €\US: Der Antragsteller bemängelt die Verfas
sungswidrigkeit der Geschäftsordnung insgesamt. 
Insoweit fehlt es aber an der notwendigen Sub
stantiierung. Es ist unmöglich, die Verfassungs
widrigkeit irgendeines Gesetzes zu behaupten, ohne . 
im einzelnen den Nachweis für diese Behauptung 
wenigstens zu versuchen. Der Antragsteller sagt, 
die Geschäftsordpung des Verfassungsgerichtshofs 
sei nicht, wie es das Gesetz über den Verfassungs
gerichtshof vorschreibe, mit Zustimmung des Land
tags erlassen worden. Auch diese Behauptung ist 
unrichtig. Der Landtag hat sich im Jahre 1948 ein
gehend mit der Geschäftsordnun,g befaßt und ihr 
einstimmig die Zustimmung erteilt. Diese Zustim
mung findet sich auch im Vorwort zur Geschäfts
ordnung für· den Verfassungsgerichtshof. An ein
zelnen Bestimmungen der· Verfassung, gegen die 
angeblich die Geschäftsordnung verstoße, nennt 
der Antragsteller den Artikel 55 Ziffer 2, A.rtikel 70 
Absatz 1 und 3 sowie die Artikel 75, 91 und 117. 

Soweit der Antragsteller auch Verstöße gegen 
das Grundgesetz behauptet, hat sich damit der Ver
fassungsgerichtshof nicht zu befassen und muß der 
Antrag als unzulässig bezeichnet werden. Veran
lassüng für den Antrag war gegeben, als der An
tragsteller vom Präsidenten des Verfassungsge
richthofs gemäß § 48 der Geschäftsordnung dieses 
Gerichtshofs in einem anhängigen Verfahren be
auftragt wurde, einen Bevollmächtigten zu bestel
len, der allerdings nur aus dem Kreis der in § 9 
Absatz 1 der Geschäftsordnung angegebenen Per
sonen genommen werden kann. Der Antragsteller 
fühlt sich dadurch in seinem rechtlichen Gehör ver
letzt, obwohl der Bevollmächtigte, der ja vom An
tragsteller erst bestellt werden muß, durchaus 
in der Lage ist, dem Antragsteller das rechtliche 
Gehör zu verschaffen. 

Soweit der Antragsteller behauptet, daß die Ar
tikel 50 Ziffer 2, 70 Absatz 1 und 3 sowie 75 der 
bayerischen Verfassung verletzt seien, ist zu sagen, 
daß der Artikel 70 de;r Verfassung kein Grundrecht 
gewährt, sondern lediglich die Zuständigkeit der 
obersten Organe, der Staatsregierung und der ein
zelnen Staatsministerien, regelt. Im übrigen ent
hält die Geschäftsordnung des Verfassungsgerichts
hofs keine Rechtsverordnung, sondern lediglich 
Verwaltungsanordnungen, zu deren Erlaß nicht nur 
die Staatsregierung oder die einzelnen Staatsmini
sterien befugt sind. 

Nach der Besprechung der Angelegenheit kam 
der Rechts- und Verfassungsausschuß einstimmig 
zu folgendem Beschluß: 

I. Der Bayerische Landtag beteiligt sich am 
Verfahren. 

II. Die Beschwerde des Herrn Fritz Heim in 
Bayreuth ist abzulehnen. 

III. Auf mündliche Verhandlung wird verzichtet. 

IV. Als Vertreter wird Abgeordneter Dr. Fischer 
bestellt. 

Ich bitte Sie, diesem Beschluß beizutreten. 

Vizepräsident Hagen: Sie haben den vom Aus
schuß einstimmig angenommenen Antrag gehört . 
. Wer für diesen Antrag ist, behalte Platz; wer da
gegen ist, wolle sich erheben. - Ich stelle die ein
stimmige Zustimmung fest. 

Ich rufe auf: 

Schreiben des Bundesverfassungsgerichts zum 
Antrag des Rechtsanwalts Dr. F. J. Bertholdt, 
Miinchen, auf Nichtigerklärung der §§ 368 a-e 
RVO, verschiedener Bestimmungen des baye
rischen Ärztegesetzes, des Gesetzes iiber eine 
kassenärztliche, kassenzahnärztliche und kas
sendentistische Vereinigung sowie des Gesetzes 
über' die Zulassung von Ärzten zur Tätigkeit
bei den Krankenkassen. 

Der Herr Abgeordnete Saukel berichtet über die 
Verhandlungen im Rechts- und Verfassungsaus
schuß (Beilage 3310). 

Saukel (BP}, Berichterstatter: Meine Damen und 
Herren! Der Rechts- und Verfassungsausschuß hat 
sich in seiner 120. Sitzung am 2. Oktober 1952 mit 
dem soeben vom Herrn Präsidenten näher bezeich
neten Schreiben des Bundesverfassungsgerichts be
schäftigt. Berichterstatter war ich selbst, Mitbe
richterstatter _der Herr Abgeordnete Dr. Fischer. 

Der B e r ich t er s t a t t er gab auszugsweise 
den Inhalt der Verfassungsbeschwerde wieder, die 
sich auf verschiedene Schriften, auf Urteile von 
Obergerichten und andere Verfassungsbeschwerden 
berufe. Die besondere Zulassung zur Kassenpraxis 
werde insbesondere r:p.it dem Hinweis auf Arti
kel 12 Absatz 1 des Grundgesetzes angefochten, 
nach dem alle Deutschen das Recht hätten, Beruf, 
Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. 
Da die Rechtslage bereits durch die bekannte Ent
scheidung des Bayerischen -Verfassungsgerichtshofs 
vom 20. Juli 1951 geklärt sei, erübrige es sich, auf 
Einzelheiten einzugehen. Der Redner trug sodann 
die Stellungnahme des Ministerpräsidenten zu der 
Verfassungsbeschwerde vor, die auf die gleiche 
Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichts
hofs Bezug nehme, und schlug vor, dieser Rechts
auffassung des bayerischen Ministerpräsidenten 
beizutreten. Der stellvertretende Mitberichterstat
ter schloß sich dem an. 

Der Beschluß lautet: 

I. Der Landtag tritt dem Verfahren bei. 
II. Der Landtag schließt sich der Rechtsauffas

sung des bayerischen Ministerpräsidenten 
vom 26. August 1952 an. 

III. Als Bevollmächtigter wird Abgeordneter 
Saukel bestellt. 

IV. Auf mündliche Verhandlung wird verzichtet. 

Ich bitte Sie, sich diesem Ausschußantrag anzu
schließen. 

Vizepräsident Hagen: Ich danke dem Herrn Be
richterstatter. Wir stimmen ab. Wer für den An
trag des Ausschusses ist, behalte Platz; wer da
gegen ist, wolle sich erheben. - Ich stelle die Zu
stimmung des Hauses fest. 
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Ich rufe auf: 

Schreiben des Verfassungsgerichtshofs zum 
Antrag der 1. Kammer des Verwaltungsge-

. richts Augsburg auf Nachprüfung der Verfas
sungsmäßigkeit· des Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes 
über Notmaßnahmen für die Kreisgemeinden 
vom 28. März 1924. 

Den Bericht über die Verhandlungen des Aus
schusses für Rechts- und Verfassungsfragen (Bei
lage 3379) erstattet wieder der Herr Abgeordnete 
Saukel; ich bitte ihn, das Wort zu nehmen. 

Saukel (BP), Berichterstatter: Meine Damen und 
Herren! Der Rechts:.. und Verfassungsausschuß hat 
sich in seiner 121. Sitzung mit dem soeben vom 
Herrn Präsidenten angegebenen Schreiben des Ver
fassungsgerichtshofs befaßt, Berichterstatter war 
ich selbst, Mitberichterstatter der Herr Dr. Fischer. 

Der Berichterstatter 'trug den Inhalt der Ver
fassungsbeschwerde vor und kam, da sich die. Be
schwerde gegen ein Gesetz aus dem Jahre 1924 
richtet, an. dessen Erlaß der. Landtag niCht mitge
wirkt hat, zu dem Antrag: Der Landtag beteiligt 
sich nicht an dem Verfahren. Der Mitberichterstat
ter schloß sich dem an, und es wurde so beschfos
sen. 

Ich bitte Sie, diesem Ausschußantrag ebenfalls 
beizustimmen. 

Vizepräsident Hagen: Wir stimmen ab. Wer für 
<liesen Antrag ist, behalte Platz; wer dagegen ist, 
wolle sich erheben. - Ich stelle die Zustimmung 
<les Hauses fest. 

Ich rufe auf: 

Schreiben des Bundesverfassungsgerichts zum 
Antrag des Landesarbeitsgerichtes Bayern auf 
Entscheidung über die Rechtsgültigkeit des 
§ 16 des Gesetzes über den Schutz der Sonn
und Feiertage vom 15. Dezember 1949. 

Über die Ausschußberatung (Beilage 3311) be
richtet der Herr Abgeordnete Saukel; ich erteile 
ihm das Wort. 

Saukel (BP), Berichterstatter: Meine Damen und· 
Herren! Der Rechts- und Verfassungsausschuß hat 
sich in seiner Sitzung vom 2. Oktober 1952 mit dem 
zur Debatte stehenden Schreiben des Bundesverfas-

, sungsgerichts befaßt. Berichterstatter war ich selbst, 
Mitberichterstatter der Herr Abgeordnete Kramer. 

Der B e r i c h t e r s t a t t e r trug den Inhalt der 
Verfassungsbeschwerde vor. Sie gehe vom Landes
arbeitsgericht Bayern aus, das in einem Rechtsstreit 
auf ·zahlung von Feiertagentlohnung Aussetzung 
des Verfahrens bis zur Entscheidung über die 
Rechtsgültigkeit des § 16 des Feiertagsgesetzes vom 
15. Dezember 1949 beschlossen habe. Die Kammer 
habe sich dem Gutachten des Professors Dr. Apelt in 
München angeschlossen, daß die genannte Bestim
mung gegen das Grundgesetz verstoße, da das Feier
tagsrecht bereits bundesrechtlich geregelt sei, wes
halb für die Landesgesetzgebung kein Raum bleibe. 
Er teile diese Auffassung nicht. Die Bonner Feier-

tagsgesetzgebung bestehe wohl, sei aber lückenhaft, 
da sie die Frage der Feiertagsentlohnung offenlasse. 
Insoweit habe das Land Bayern das Recht, diese 
Lücke zu schließen. Bevor er Antrag auf Abweisung 
stelle, wolle er noch die Stellungnahme der Staats-
regierung hören. . 

Der Mit b e r i eh t er s t a t t e r führte aus, es 
stehe einwandfrei fest, daß die Bundesgesetzgebung 
hier nicht erschöpfend sei. Die Länder könnten des
halb die vorhandene Lücke schließen. 

R e g i e r u n g s r a t D r. E m m e r i g vom In
nenministerium traf folgende Klarstellung: Der An
trag des Landesarbeitsgerichts gehe dahin, daß § 16 
des bayerischen Feiertagsgesetzes bereits vor dem 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 2.August 1951 
ungültig war und gar nicht hätte erlassen werden 
dürfen, weil schon eine bundesrechtliche Regelung 
bestand. Innenministerium und Arbeitsministerium 
seien der Ansicht, eine Regelung habe allerdings 
in Gestalt des Artikels 174 Absatz 1 Satz 4 der 
bayerischen Verfassung" bestanden; dort sei ge
sagt, der Lohnausfall an gesetzlichen Feiertagen 
sei zu verhüten. Das sei aber keine erschöp
fende Regelung, da nichts über eine Zuschlagzah
lung gesagt werde. D~ese regle allein der § 16 des 
bayerischen Gesetzes. Nach Auffassung beider Mini
sterien müsse es dem Landesgesetzgeber möglich 
sein, diese Lücke zu schließen. 

Auf Antrag des Berichterstatters wurde be
schlossen: 

I. Der Landtag tritt dem Verfahren bei. 
II. Der Antrag des Landesarbeitsgerichts Mün

chen ist abzuweisen. 
III. Als Bevollmächtigter wird Abgeordneter 

Saukel bestimmt. · 
IV. Auf mündliche Verhandlung wird ver

zichtet. 
Ich bitte Sie, diesem Beschluß beizustimmen. 

Vizepräsident Hagen: Ich danke dem Herrn Be
richterstatter .. Wir stimmen ab. Wer für den Antrag 
ist, behalte Platz; wer dagegen ist, wolle sich er
heben. - I'ch stelle die einhellige Zustimmung des 
Hauses fest. 

Ich rufe auf Ziffer 3 der Tagesordnung: 

Schreiben des Ministerpräsidenten Dr; Ehard 
zur Bildung der Beschwerdeausschüsse nach 
dem Lastenausgleichsgesetz (Beilage 3326). 

Über· die Verhandlungen des Ausschusses für 
Rechts- und Verfassungsfragen (Beilage 3378) be
richtet der Herr Abgeordnete Kiene. Ich bitte ihn, 
das Wort zu nehmen. · · 

Kiene (SPD), Berichterstatter: Das auf Bei
lage 3326 vorliegende Schreiben des Herrn Minister
präsidenten dürfte den Herrn Kollegen bekannt 
sein. Der Rechts- und Verfassungsausschuß, der sich 
in seiner Sitzung vom 14. Oktober 1952 damit be
schäftigte - Berichterstatter war ich selbst, Mitbe
richterstatter Abgeordneter Saukel -, empfiehlt 
dem Hohen Hause, folgenden Beschluß anzuneh
men: 

Die Beisitzer, die der Bayerische Landtag in 
der Sitzung vom 6. Mai 1952 (Beilage 2691) für 
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die Beschwerdeausschüsse nach dem Sofort
hilfegesetz gewählt hat, sind bis zur Neuwahl 
der Beisitzer für die Beschwerdeausschüsse 
nach dem Lastenausgleichsgesetz tätig. 

Der Beschluß wurde einstimmig gefaßt; ich er
suche das Hohe Haus, ihm beizutreten. 

Vizepräsident Hagen: Ich danke dem Herrn Be
richterstatter. Wir stimmen ab. Wer für diesen An
trag ist, behalte Platz; wer dagegen ist, wolle sich 
erheben. - Ich stelle auch in diesem Fall die ein
mütige Zustimmung des Hauses fest. 

Ich rufe auf die Ziffer 4 der Tagesordnung: 

Entwurf eines Gesetzes über staatliche Aus
zeichnungen für die Rettung von Menschen aus 
Lebensgefahr (Beilage 3313). 

Den Bericht über die Beratungen des Ausschusses 
für Rechts- und Verfassungsfragen (Beilage 3374) 
erstattet der Herr Abgeordnete Dr. Fischer. Ich 
schlage dem Hause vor, die allgemeine und die be
sondere Erörterung miteinander zu verbinden und 
auf die erste Lesung unmittelbar die zweite folgen 
zu lassen: - Widerspruch erfolgt nicht; ich werde 
so verfahren. Ich erteile dem Herrn Abgeordneten 
Dr. Fischer das Wort. 

Dr. Fischer (CSU), Berichterstatter: Herr Präsi
dent! Meine Damen und Herren! Der Rechts- und 
Verfassungsausschuß befaßte sich am 14. Oktober 
1952 mit der vorliegenden Gesetzesvorlage. Diese 
geht zurück auf einen Antrag des Abgeordneten 
Me.ixner und Fraktion. 

Bei der Beratung der Gesetzesvorlage wurde vom 
Herrn Abgeordneten B e z o 1 d vor allem darüber 
debattiert, ob man nicht ein Antragsrecht auf Ver~ 
leihung der Rettungsmedaille geben solle. Das 
wurde aber schließlich abgelehnt. Es wurde auch er
klärt, es sei zu prüfen, ob etwa jemand, der einen 
Menschen rette, der früher aber die bürgerlichen 
Ehrenrechte auf Grund einer strafrechtlichen Ver
urteilung verloren hat, diese Rettungsmedai.lle über
haupt bekommen könne. Diese Frage ist von Fall zu 
Fall zu entscheiden. · 

Eine längere Debatte ergab sicli zu Artikel 8 des 
Gesetzes, dessen Absatz 1 folgenden Wortlaut hat: 

(1) Bei Jugendlichen, die eine Rettungstat 
nach Art. 1 dieses Gesetzes ausgeführt haben, 
wird die Verleihung der Bayerischen Rettungs
medaille bis zur Vollendung des 18. Lebens
jahres ausgesetzt. Sie erhalten vorerst mit 
einem Anerkennungsschreiben des bayerischen 
Ministerpräsidenten eine Armbanduhr mit 
Widmung als Geschenk. 

Demgegenüber machte man geltend, daß doch der 
noch nicht 18 Jahre alte Jugendliche, wenn er schon 
dieselbe Rettungstat begehe, den Anspruch auf die 
Verleihung derselben Auszeichnung habe. Diesem 
Einwand gegenüber wurde auf gewisse psycholo
gische Rücksichten und vor allem darauf verwiesen, 
daß ja der Jugendliche von der Verleihung der Ret
tungsmedaille nicht ausgeschlossen werde, sondern 

sie später, nämlich nach Vollendung des 18. Lebens
jahres, bekomme und vorher eine Uhr vom bayeri
schen Ministerpräsidenten erhalte. Wenn man also 
eine Veränderung der Regierungsvorlage vornehme 
und dem Jugendlichen unter 18 Jahren schon die 
Rettungsmedaille verliehen wissen wolle, dann 
nehme man ihm die Möglichkeit, neben der Ret
tungsmedaille, die er erst später bekomme, vorher 
noch eine sicherlich wertvolle Armbanduhr zu er
halten. Auf diese Weise werde also der noch nicht 
18 Jahre alte Retter für seine Tat zweimal ausge
zeichnet und belohnt. Schließlich wurde auch der 
Artikel 8 in der Form, wie sie die Regierung vor
geschlagen hatte, angenommen. 

Der Rechts- und Verfassungsausschuß hat ledig
lich einige redaktionelle und sprachliche Berich
tigungen und, wie wir glaubte:q, Verbesserungen 
vorgenommen. Im übrigen finden sie den Beschluß ~ 

des Rechts- und Verfassungsausschusses auf der 
Beilage 3374 in der zweiten Spalte. 

Ich darf noch nachtragen, daß neben mir als Be
richterstatter Herr Kollege Kiene als Mitbericht
erstatter fungierte und daß sich an der Beratung des 
Gesetzentwurfs neben anderen Kollegen vor allem 
die Kollegen Bezold, Dr. von Prittwitz und Gaffron, 
Knott und Dr. Schier. beteiligt haben. 

Ich bitte Sie, dem Gesetzentwurf so, wie ihm der 
Rechts- und Verfassungsausschuß die Zustimmung 
gegeben hat, Ihre Zustimmung nicht zu versagen. 

Vizepräsident Hagen: Ich danke dem Herrn Be
richterstatter. 

Wir treten in die erste Lesung ein. Ich eröffne die 
Aussprache. - Das Wort hat der Herr Abgeordnete 
Gräßler. 

Gräßler (SPD): Hohes Haus! Meine Damen und 
Herren! Ich begrüße diese Vorlage. Was mir aber 
daran nicht gefällt, ist die Tatsache, daß man dem 
jugendlichen Lebensretter aus irgendwelchen Grün
den, sei es aus pädagogischen oder sonstigen psycho
logischen Rücksichten, die Lebensrettungsmedaille 
erst dann aushändigen will, wenn er 18 Jahre alt 
geworden ist. Ich habe in meiner Eigenschaft als Be
treuer des Sports sehr viel mit dem Schwimmsport 
zu tun und ich kenne jugendliche Rettungsschwim
mer, die schon mit 14, 15 Jahren in der Lage sind, 
einem Menschen das Leben zu retten. Es gibt viele 
solche Jugendliche, die schon Menschenleben geret
tet haben. Ich kann mir nicht vorstellen, warum 
man einem Menschen, der mit seiner ganzen gei
stigen und körperlichen Kraft unter Einsatz seines 
Lebens ein anderes Menschenleben gerettet und da
mit bewiesen hat, daß er ein überdurchschnittlieher 
Kerl ist, nur wegen seines jugendlichen Alters mit 
einer Armbanduhr belohnen will - ich erkenne das 
an..,..-, 

(Abg. Bantele: Nicht nur! - Abg. Bezold: 
Zunächst!) 

und dann, wenn er das 18. Lebensjahr vollendet hat, 
er erst reif und würdig ist, die Medaille zu bek?m-
men 

(Abg. Bantele: zu tragen!) 
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- oder zu tragen. Das ist mir psychologisch und 
pädagogisch nicht verständlich. 

(Abg. Dr. von Prittwitz und Gaffron: 
Sehr richtig!) 

Ich möchte schon vorschlagen, daß man hier den 
Weg wählt, dem jungen Menschen, und wenn 
er erst 12 Jahre alt ist, als Vorbild der ganzen 
Jugend die Medaille zu verleihen. Ich glaube, daß 
der junge Mensch, der einer solchen heroischen Tat 
fähig ist, auch in der Lage ist, eine Lebensrettungs
medaille, die ihm der Staat, der Ministerpräsident 
verleiht, so zu pflegen und so zu achten, daß wir 
nicht Gefahr laufen, diese Auszeichnung könnte 
irgendwie in ihrem repräsentativen· Wert vermin
dert werden. 

(Zustimmung bei der SPD. - Abg. Bezold: 
Also Abänderungsantrag stellen!) 

Vizepräsident Hagen: Weitere Wortmeldungen 
liegen nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ihr liegt der 
Wortlaut des Gesetzes auf Beilage 3374 zugrunde. 

Ich rufe auf Artikel 1: Absatz 1 unverändert, Ab
satz 2 und Absatz 3 im Wortlaut des Ausschußbe
schlusses, Absatz 4 unverändert. - Ein Widerspruch 
erhebt sich nicht. Ich stelle die Zustimmung des 
Hauses fest. 

Ich rufe auf Artikel 2. Es wird vorgeschlagen, die 
Regierungsvorlage unverändert anzunehmen. 
Auch hiergegen erhebt sich kein Widerspruch .. Ich 
stelle das fest. 

Ich rufe auf Artikel 3. Der Ausschuß schlägt die 
unverän,derte Annahme der Regierungsvorlage vor. 
- Es erhebt sich kein Widerspruch. Ich stelle die 
Annahme des Artikels 3 fest. 

Ich rufe auf Artikel 4. Der Ausschuß beantragt, 
der Regierungsvorlage unverändert zuzustimmen. 
Es erhebt sich auch hiergegen kein Widerspruch. So 
beschlossen. 

Ich rufe auf Artikel 5. Der Ausschuß schlägt für 
Absatz 1 folgende Fassung vor: 

(1 ). Ist eine Rettungstat unter besonders 
schwierigen Umständen, aber ohne unmittel
bare Lebensgefahr ausgeführt worden oder ist 
sie trotz opferbereiten Einsatzes ohne Erfolg 
geblieben, so wird eine öffentliche Belobigung 
ausgesprochen. 

- Es erhebt sich kein Widerspruch. So beschlossen. 

Zu Absatz 2 wird unveränderte Annahme der Re
gierungsvorlage vorgeschlagen. - Auch hiergegen 
erhebt sich kein Widerspruch. Ich stelle die Zustim
mung des Hauses zu Artikel 5 fest. 

Ich rufe auf Artikel 6. Der Ausschuß schlägt die 
unveränderte Annahme des Regierungsentwurfs 
vor. - Es erhebt sich kein Widerspruch. So be
schlossen. 

Ich rufe auf Artikel 7, der nach den Beschlüssen 
des Ausschusses folgende Fassung erhalten soll: 

Neben einer staatlichen Auszeichnung nach 
diesem Gesetz kann der bayerische Minister
präsident bei wirtschaftlicher Bedürftigkeit 
oder bei erheblichen freiwilligen oder zwangs
läufigen Aufwendungen des Retters in ursäch
lichem Zusammenhang mit der Rettungstat 
eine Belohnung in Geld gewähren. 

- Gegen Artikel 7 erhebt sich kein Widerspruch. 
Ich stelle die Zustimmung des Hauses fest. 

Ich rufe auf Artikel 8. 

(Abg. Bezold: Abänderungsantrag!) 

- Wie heißt der Abänderungsantrag? - Das Wort 
hat der Herr Abgeordnete Gräßler. 

Gräßler (1SPD): Ich stelile folgenden Abänderungs
:antmg: ArtiikeJ. 8 soll lauten: · 

Jugendliche unter 18 Jahren erhalten neben 
der Rettungsmedaille eine. Armbanduhr mit 
Widmung .aJ.s Anerkennung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich 
g1aube, daß di:e wenigen Fälile, die hi:efür in Frage 
kommen, 'keine ·zu hohe Belastung für den Staat 
darstellen, w!i.r ia,ber damit immerhin unter Beweis 
stellen, daß wir Taten von JugencHichen !ZIU würdi
g·en wissen. Der Aibänderungsantraig ist von den 
Korle.gern. Bez·old, Dr. Strosche und Dr. von Prittwitz 
und Gaffron unterzeichnet und wird von der SPD
Frakti.on unterstützt. 

(.Aibg. Meixner: Genauer fassen! - A1bg. 
Stock: Das k!ann man bei der zweiten 

Lesung machen!) 

Vizepräsident Hagen: •Das Hohe Haus hat den Ab
änderungsantrag gehört. - Es erhebt sich kein 
Wtderspruch. Ich stelle die Zustimmung des Hau
ses zu diesem Abänderung,sarn.trag zu Arti.lrnl 8 fest. 

Ich rufe auf Artikel 9. Der Ausschuß schlägt un
veränderte Annahme der Regi.erungsvor1age vor. -
Es e!'lhebt s!i.ch auch hierg·egen kein W1derspruch. So 
beschlossen. 

Ich rui:fe auf Artikel 10. E1s wird ebenfalls unver
änderte Annahme des Regierungsentwurfs bean
tragt. - Es erhebt sä.eh kein Wi:derspruch. So be
schlossen. 

Ich rufe auf Art!i.kel 11. Es wird unveränderte 
Annahme empföhlen. - Dagegen er:heibt sich kein 
Wiiiderspruch. So beschlo.ssern.. 

Ich rufe am Artikel!. 12. Es wird ebenfalil.s unver
änderte Annahme der Regi.erungs<vür1age empfoh
len. ~ Es erhe·bt sich ketl.n Widerspruch. So be.
sch:lossen. 

Ich rufe ·auf Artikel 13. iEr erhält nach den Be
schilüssen des Ausschusses fo1gende F·assung: 

Dieses Gesetz tritt. am 1. November 1952 in 
Kraft. 

- (Dagegen erhebt sä.eh kein Widerspruch. So be
schlossen. Di:e erste Lesung ist damit beendet. 

Wiir treten in 1c1ie z w e i t e L es u n g ein. Ich er
öffne die Aussprache. - Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Die Aussprache ist geschlossen. 

Wir kommen zur Abstimmung .. Ihr liegen die 
Beschliüsse <ler ersten Lesung zugrunde. 
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Ich rufe auf Artikel 1 -, Artikel 2 -, Artikel 3 -, 
Artri.kel 4 -, Artikel 5 -, Artikel 6 -, Artikel 7 -, 
Artike~ 8 -. 

(A:bg. Bezo1d{ Wie heißt der Wortlaut des 
Artikels 8? - Ahg. Stock: Einen Moment!) 

- Der Herr Abgeordnete Stock verliest den Arti
kel 8. 

Stock (SPD): Artiikel 8 erinält folgende F'assung: 
Jugendl1iche unter 18 Jahren erhalten neben 

der Bayerischen Rettungsmedaille mit einem 
Anerkennungsschretl!ben des bayerischen Mini
sterpräs:i!denten eine Armbanduhr mit Wid
mung als Geschenk. 

Ich darf annehmen, daß das von a:l'len Fraktionen 
unterzeichnet wird. 

Vizepräsident Hagen: Das Wort hat der Abgeord
nete Meixiler. 

Meixner (CSU): Ich möchte nur, formal genau 
deo:n Text in der Vor1age entsprechend, folgende 
Fassung vorschlagen: 

Jugendliche unter 18 Jahren, die eine Ret- · 
tungstat nach Artikel 1 des Gesetzes ausgeführt 
haben, erhalten neben der Rettungsmedlad1le 
eine Anerkennung - -

(Abg. Bezol!d: Das brauchen wd.r doch gar nicht!) 

Vizepräsident Hagen: Ich bitte Sie, iHerr Abge
ordneter Stock, den Ant11ag noch einmal langsam 
zu ver'lesen. 

Stock (SPD): Der Antrag lautet: 

Jugendliche unter 18 Jahren erhalten neben 
der Bayerischen Rettungsmedaille mit einem 
Anerkennungsschreiben des bayerischen Mini
sterpräsidenten eine Armbanduhr mit Widmung 
als Geschenk. 

(Abg. Bezold: Ich glaube, das genügt!) 

Vizepräsident Hagen: Wir stimmen nunmehr 
über den Artikel 8 ab. Wer für den Artikel 8 in der 
nunmehrigen Fassung ist, möge sich vom P1atz er
heben. - Ich bitte um dre Gegenprobe. - Ich stelle 
fest, daß der Artikel 8 in der nunmehrigen Fassung 
angenommen ·ist. 

Ich rufä auf Artii:kel 9 -, Artike:l 10 -, Arti
kel 11 -, ArtikeJ. · 12 -, Artikel 13 -. Ich stelle 
fest, daß die einzelnen Art:i!kel die Zustimmung des 

„ • Haus·es auch in der zweiten Lesung gefunden haben. 
Die zweite Lesung ist damit beendet. 

Wiir kommen zur S c h 1 u ß a 1b s t im m u n g 
über das ganze Gesetz. Ich sch1age dem Hause vor, 
die, A:bstimmung in einfacher Form vorzunehmen. 
- Wdiderspruch erfolgt nicht; ich werde so ver
führen. 

Ich bitte diejenigen Mitglieder des Hauses, die 
dem Gesetz in der Fassung der Beschlüsse der zwei
ten Lesung zustimmen wollen, sich vom Platz zu 
eriheiben. - Ich danke. Ich bitte um die Gegenprobe. 

- Ich stelle fest, daß dias Gesetz einstimmig ange
nommen wurde. 

Das Gesetz hat den Titel: 
Gesetz über staatliche Auszeichnungen für die 
Rettung von Menschen aus Lebensgefahr. 

- Ich :stelle fest, daß auch ilie Überschrift des Ge
setzes die Zustimmung des Hauses gerfunden hat. 

Den Punkt 5 der Tageso11dnung bitte ich für mor
gen zuruckzusteHen. Die F11aktion des BHE hat ge-
1beten, diesen Punkt erst morgen zu ibehandeln. -
Dagegen erhebt sich kein Wtlderspruch. 

Ich xufe dann Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Antrag der Abgeordneten Dr. Franke, Dr. Seitz 
und Fraktion betreffend Gesetzentwurf über 
Röntgenreihenuntersuchungen bestimmter 

1

Be
rufsgruppen (Beilage 1354). 

Ich schlage dem iHause vor, ddce allgemeine und 
die besondere Erörterung miteinander zu verbinden 
rund .auf die erste Lesung unmittelibaT die zweite 
Lesung folgen zu lassen. - Wtderspruch erfolgt 
nicht; ich wei:ide :so verfahren. 

Über die Verhandlungen des Ausschuss·es für 
sozd..alpoJ.d.tische Angelegenheiten '(Bei.Lage 3247) be
richtet der Herr Abge011dnete Loos. Ich erted1e ihm 
das Wort. 

Loos ·~SPrD): Herr Präsident! Metl.ne Damen und 
Herren! Der sozita1politische Ausschuß hat in mehre
ren Sitzungen über den Entwu'.J:'lf eines Gesetzes 
übe;r Röntgen-Reihenuntersuchungen •bestimmter 
Berufsgruppen Heratungen gepflogen. Den Be
ratungen 1ag der Antrag 1auf der Bed!lage 1354, ein
gereicht von den Herrn Ahgeo11dneten Professor 
Dr. Dr. iFnanke, Dr. Seitz und Fraktion der SPD, 
zugrunde. Herichterstatter war Loos, Mitbericht
e;i:statter der Herr Abgeo11dnete Dr. Soenning. 

iDen Beriatungen im Ausschuß ging eine ganze 
Refüe von Besprechungen in einem Unterausschuß 
voraus, ·zu denen vde[e Persönlichked.te:ri und Fach
}eute zugezogen wuriden, die in irgend einem Zu
sammenhang mit der Bekämpfung der Tuberkulose 
stehen und deren fachliche Ansicht über den zur 
Zeii.t möglichen technischen Erkennungsdienst der 
Tbc zu hören, wichtig war. Bei den Beratungen im 
sozialpolitischen Ausschuß ging es zunächst um die 
Feststellung, oib nur bestimmte Berufsgruppen einer 
Röntgenr-eihenuntersuchung zu unterziehen seien, 
oder oib sich die ganze Bevölkerung einer solchen 
Untersuchung unterz.iehen soll. Der Ausscl;J.uß kam 
ühere:instimmend zu der Auffassung, die gesamte 
Bevö1kerung soille sich der Untersuchung unter-· 
ziehen. Da1bei wurrde besonders betont, daß dieses 
Gesetz tl.n der Hauptsache der Früherkennung der 
Tbc dtl.ene, während die Bekämpfung der Tbc Sache 
•d;er K11ankenver.sicherungen und rder Lande.sver
sicherungsiSJnstalten sei. Herr Professor Dr: Franke 
ibeZJeichnetevdie Tuberkulose a'ls eine der„sozfalsten" 
Krank!heiten, weil sie alle ibedrohe, gleichvie~, ob sie 
a-rm oder· reich seien; zu ihrer Bekämprfung müsse 
man jedes Mittel auf-bieten, das erreichbar sei. 

Bei der 1Beratung wurden auch Gesetzentwürfe 
anderer Länder zum Verg1leich herangezogen, um 
die E11fahrungen zu v·erwerten, die diese bereits ge-
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macht haiben. D1e technische Durch:fiührung der Un
tersuchungen ist mit Schirmbildgeräten möglich, die 
transportabel sein können und dadurch auch in klei
neren Ortschaften eine rasche Abfertigung der Be
völkerung gewähr'ledsten. Sehr Z'U statten kam den 
Be11atun:gen, daß d~e Landesversicherungsanstalten 
und die Krankenhäuser ibereits über eine gewisse 
Erfahrung in Röntgenreihenuntersuchungen ver
fügen. 

E1ine besonp.ere Bedeutung hat rratürUch auch die 
finanzieUe Auswirkung des Gesetzes. Der Ausschuß 
hielt die Annahme des Gesetzes für so wichtig im 
Interesse der Volksgesundheit, daß er glaubte, um 
die Annahme wegen der .finanziellen Auswirkungen 
nicht zu gefäh11den, auch da:fiür eint11eten zu können, 
daß für die Durchleuchtung eine gewisse Gebühr 
entrichtet wird. 

Das Ergebnis der sehr eingeh~nden Beratungen, 
die von dem Willen getragen waren, ein sau:beres 
und brauchha11es Gesetz zu schaffen, das für d,ie 
Pr.axis d1e erforderlich1e Kl.iarheit ibringt, ist das auf 
Beifag.e. 3247 abgedruckte Gesetz über Röntgen
reihenuntersuchungen. 

Der Wort1aut des Gesetzes liegt Ihnen auf dieser 
Beifag,e vor. Er enthält die Bestimmung, daß für die 
Durchleuchtung die Eii.nhehung einer Gebühr mög
lich ist. Der !Hausha1tsausschuß ist mit seinen Be
schfüssen über diese Bestimmung hinausgegangen. 
Er will alle anfallenden Kosten dem Staat auf
erlegen. 

Eine weitere Komplikation entstand dadurch, daß 
nach der Beratung des Geset:z;es im Rechts- und 
Verfassungsausschuß dl.e Streichung des Art:ikels 6 
und diie Rückverweisung an den sozialpOliti~chen 
.Ausschuß :beschlossen wurde. Artikel 6 lautet: 

F<ilr etwaig·en Ausfüll an Arbeitsverdienst oder 
Einkommen aus Anl!aß der Röntgenreihen
untersuchung besteht gegen den Staat kein An
spruch auf Entschädigung. 

Der sozialpolitische Ausschuß hat nach erneuter 
Be't1atung beschlossen, den Artikel 6 aufrechtzuer
halten, weii.l er eine gewisse Abgrenzung der Ver
pfiichtungen des Staates bringe. In dieser :Beratung 
wurde 1auch die Auffassung vertreten, man solle 
den Artikel 6 dadurch vereinfachen, daß man die 
Worte „gegen den Staat" streicht. Die Abstimmung 
brachte jedoch eine eindeutig!= Mehrheit, und zwar 
18:4 Stimmen ibei 2 Stimmenthaltungen, für die 
Be'1assung des ursprünglrich . für Artikel 6 vorge- ' 
sehenen Textes. 

1Der so:z;ialpolitische Ausschuß ihat dem Gesetz 
einmütig zugestimmt. Ich bitte Sie, diesem bedeu
tenden Gesetz Ihre Zustimmung ebenfalls nicht zu 
versagen. 

Vizepräsident Hagen: Ich danke dem Herrn Be
richterstatter. 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für 
den Staatshaushalt (Beilage 3248) berichtet der 
Herr Abgeordnete Dr. Lippert. Ich bitte ihn, das 
Wort zu nehmen. 

Dr. Lippert (BP), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Es ist anzuneh
men, daß über dieses Gesetz eine längere Debatte 
entsteht. Um sie auf ein gewisses Maß zurück
zuführen, darf ich mir erlauben, die verschiedenen 
Gesichtspunkte aus der Debatte des Haushaltsaus
schusses vorzutragen. Dieser Ausschuß hat sich in 
seiner Sitzung vom 11. September 1952 mit dem 
Antrag beschäftigt. Berichterstatter war Dr. Lip
pert, Mitberichterstatter der Herr Kollege Kunath. 

Als Berichterstatter habe ich zunächst 
auf die Geschichte des Antrags und die Einsprüche 
hingewiesen, die die Gegner der Röntgenreihen
untersuchungen erhoben haben. Vor allen Dingen 
wird eingewandt,. daß die Untersuchungen unter 
Umständen künftig auch auf andere Krankheiten, 
zum Beispiel ·Krebs, ausgedehnt werden könnten 
und daß das Gesetz sehr viel Ärger und Schrecken 
verursachen werde. Man denke nur an einen Fami
lienvater, der plötzlich erfährt, daß er' Tbc-krank 
ist und nun aus dem Beruf gerissen werden soll! 
Auf der anderen Seite müsse aber einmal Klarheit 
über die Anzahl der Tbc-Fälle geschaffen werden. 
Offen sei allerdings noch die Frage, was mit den 
festgestellten Kranken geschehen solle und wie die 
übrige Bevölkerung vor ihnen geschützt werden 
könne. 

Den Haushaltsausschuß interessierte in erster 
Linie Artikel 4 Absatz 1 und 3. Absatz 1 lautet: 

Zur Deckung der Verwaltungsunkosten wird· 
für jede Untersuchung eine Gebühr erhoben. 

Absatz 3 sagt: 

Die durch die Gebühreneinnahmen nich.t ge
deckten Kosten der Durchführung des Gesetzes 
werden aus Staatsmitteln getragen. 

Der Haushaltsausschuß interessierte sich naturge
mäß für die Höhe dieser Mittel und bat den Regie
rungsvertreter, ungefähre Angaben darüber zu ma
chen.' 

Vielleicht darf ich auch· noch darauf hinweisen, 
daß ich als Berichterstatter besonders auf Arti
kel 5 aufmerksam gemacht habe. Denn in diesem 
Artikel werden den Gemeinden vom Staat neue 
Aufgaben übertragen. Es ist die Frage, ob nicht 
entsprechend den Bestimmungen der Gemeinde
ordnung gleichzeitig auch die nötigen Mittel bereit
gestellt werden müßten, offen geblieben. Diese 
Frage gilt aber als umstritten, weil es in Artikel 5 
heißt, daß die Gemeinden bei der Durchführung der 
Röntgenreihenuntersuchungen „A m t s h i 1 f e" zu 
leisten haben. Festzustellen, inwieweit dies als 
„n e u e Au f g a b e n" anzusehen .ist, bleibt Sache 
des Rechts- und Verfassungsausschusses. 

Der Mitberichte r statte r machte darauf 
aufmerksam, daß die anderen Bundesländer ein 
solches Gesetz bereits erlassen haben und sich 
Bayern deshalb nicht ausschließen sollte. Die ein
zigen Schwierigkeiten sah er in der Finanzfrage. 
Viellei~ht sei es auch möglich, die Landesversiche
rungsanstalten einzubeziehen, weil bei ihnen die 
Einrichtung der Röntgenreihenuntersuchungen 
schon vorhanden sei. 
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Herr Regierungsdirektor Dr. Ho p f n er be
grüßte als Vertreter des Innenministeriums den 
Initiativantrag, der eine wertvolle Grundlage für 
die Früherfassung der Tbc bilde. Der Wert der 
Früherfassung liege in der leichteren und damit 
billigeren Verhütung der festgestellten Schäden 
und in der Sicherung der Umgebung vor An
steckung. Unter den Kosten seien zu unterscheiden 
d,ie für die Einrichtung der Schirmbildtrupps und 
die im laufenden Betrieb anfallenden. Vorgesehen 
seien acht Röntgentrupps, für jeden Regierungs
bezirk einer und ein besonderer für die Stadt Mün
chen. Ob im Gefolge der Untersuchungen noch wei
tere Aufwendungen notwendig sein werden, richte 
sich nach ihrem Ergebnis. Nach den bisherigen Er
mittlungen der Gesundheitsabteilung des Innen
ministeriums würden sich die. laufenden Kosten 
auf ungefähr 800 000 DM pro Jahr stellen. 

Auf einen besonderen Einwand wies der B e -
richte r statte r noch auf Artikel 98 der Ver
fassung hin, wonach die persönliche Freiheit ein
geschränkt werden könne, wenn es ein dringendes 
öffentliches Erfordernis im Interesse der Gesamt
bevölkerung, in diesem Fall also gesundheitliche 
Gründe zwingend notwendig mache. 

Der Herr Kollege Dr. Ha a s hat noch darauf 
hingewiesen, daß die Gebühr einem zugemutet 
werden kfüme, wenn er dadurch die Sicherheit über 
seinen Gesundheitszustand bekomme. Der Stoß auf 
die Heilbehandlung, der bei diesem Verfahren ein
trete, müsse in Kauf genommen werden. Der Auf
wand für die Fürsorge könnte dann auch in Zu
kunft erheblich vermindert werden. 

Herr Kollege Stöhr teilte mit, daß die Ver
sicherungsämter und die Fürsorgeverbände in 
Bayern pro Jahr etwa 50 Millionen allein für die 
Tuberkulose ausgeben~ Demgegenüber stünden die 
ersten Anschaffungskosten von rund einer Million 
kaum im Verhältnis. Die heutige Chemo-Therapie 
ermögliche die Ausheilung von Früherkrankungen, 
während die Heilbehandlung von SpäterkrankuI).
gen, die ja durch diese Röntgenreihenuntersuchun
gen vermieden werden sollen, in Einzelfällen bis 
zu 60 000 DM koste. Es habe sich in allen Ländern, 
wo die Untersuchungen auf freiwilliger Basis statt
finden, herausgestellt, daß nur 20 bis 25 Prozent 
der Bevölkerung erschienen sind. Dort dagegen, wo 
man die Untersuchung zur Pflicht gemacht habe, 
seien bis zu 90 Prozent der Bevölkerung untersucht 
worden. Es müsse auch möglich sein, die Unter
suchungen so durchzuführen, daß keine besonderen 
Schwierigkeiten . entstehen, wenn entsprechend 
rechtzeitig und vorsichtig das geeignete Personal 
ausgesucht werde. 

Der Vertreter des Finanzministeriums, Herr 
Oberregierungsrat Bach t h a 1 er teilte mit, daß 
von den übrigen Ländern lediglich Schleswig-Hol
stein eine Gebühr für diese Untersuchungen er
hebt. 

Mehrere Redner, die sich noch an der Debatte 
beteiligten, stimmten alle darin überein, daß eine 
Gebührenerhebung aus psychologischen Gründen 

die Menschen verärgere, auch wenn sie mit einer 
geringen Gebühr eine Sicherheit über ihren Ge
sundheitszustand bekommen. 

Herr Obermedizinalrat Dr. Sc h m e 1 z hat noch 
darauf hingewiesen, daß nach einer Statistik vom 
25. August 1952, also allerjüngsten Datums, die 
Zahl der offenen Tbc-Fälle in Bayern von 1950 bis 
1951 von 14 500 auf 15 500 gestiegen sei. 

Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r warf, wie schon 
im sozialpolitischen Ausschuß die Frage des Ver
lustes an Arbeitszeit und damit an Arbeits-Ver
dienst auf. Er glaubte, daß sich Verluste vermeiden 
ließen, wenn die Schirmbildtrupps vor allen Din
gen in großen Betrieben V11ährend der Mittagspause . 
die Untersuchungen vornehmen würden. 

. . 
Bemerkenswert ist noch, daß im sozialpolitischen 

Ausschuß gerade die bäuerlichen Vertreter die Aus
dehnung der Untersuchungen auf alle Staatsbürger 
besonders befürwortet und vertreten haben. 

Nach längerer Debatte beantragte der Bericht
e r s t a t t e r, den Artikel 4 zu streichen und dafür 
dem Artikel 3 folgenden Absatz 2 anzufügen: „Die 
anfallenden Kosten trägt der Staat". 

Herr Oberregierungsrat B a c h t h a 1 er vom Fi
nanzministerium machte noch darauf aufmerksam, 
daß im Laufe von vier Jahren - alle vier Jahre 
sollen Röntgenreihenuntersuchungen stattfinden -
ungefähr ein Betrag von 10 Milionen, eingerechnet 
die Teuerung, die in der Zwischenzeit eintreten 
könne, erforderlich sei. Dieser Betrag sei vielleicht 
nicht geradezu unermeßlich hoch, aber der Staat 
habe auch noch andere vordringliche Aufgaben zu 
erledigen; man denke an die Universität München, 
an den Straßenbau, den Wohnungsbau und ver
schiedene andere Pflichtaufgaben des Staates. Er 
vertrat weiter die Auffassung: Wenn jeder einzelne 
einen Vorteil habe, indem ihm der Staat eine Mög
lichkeit zur Kontrolle seiner Gesundheit gebe, 
könne ihm die Gebühr wohl zugemutet werden. 
Die Minderbemittelten seien sowieso befreit. Der 
Herr Finanzminister habe seine Zustimmung zum 
Gesetzentwurf seinerzeit davon abhängig gemacht, 
daß wenigstens 50 Prozent der Ausgaben von nicht
staatlicher Seite getragen werden. 

Trotz dieser Ausführungen kam man aber über
ein, es bei der Gebührenfreiheit zu belassen, ·das 
heißt alle Kosten dem Staate aufzubürden, und 
zwar aus überwiegend psychologischen Gründen. 

Herr Regierungsdirektor Dr.Ho p f n er als Ver
treter der Gesundheitsabteilung gab noch bekannt, 
daß zunächst acht Geräte vorgesehen seien. Man 
bräuchte im Laufe der Zeit 13 bis 15. Wenn sich 
aber durch die Weiterbetätigung der Landesver
sicherungsanstalten im bisherigen Umfang eine . 
wesentliche Entlassung ergebe, werde die Gesund
heitsverwaltung selbstverständlich nicht daran den
ken, unnötigerweise weitere Geräte anzuschaffen. 

Nach eiµgehender Einzelberatung faßte der Haus
haltsausschuß folgende Beschlüsse: Gegen die Ar
tikel 1 mit 3 und 5 mit 8 bestehen keine haushalts

. mäßigen Bedenken. 
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Mit allen Stimmen bei einer Enthaltung wurde 
beschlossen, Artikel 4 zu streichen und dafür dem 
Artikel 3 folgenden Absatz 2 anzufügen: 

Die anfallenden Kosten trägt der Staat. 

Die übrigen Artikel wurden entsprechend um
numeriert. Artikel 9 Absatz 1 der bisherigen Nu
merierung erhielt die Fassung: 

Das Gesetz tritt am 1. April 1953 in Kraft. 

In seiner weiteren, der 148. Sitzung am 22. Okto
ber hatte sich der Haushaltsausschuß nochmals 
kurz mit dem Entwurf zu befassen, weil er ihm 
vom sozialpolitischen Ausschuß wieder zurückge
leitet worden war. Dabei stellte der Vorsitzende 
ohne Widerspruch fest, daß für den Haushaltsaus
schuß keine Veranlassung bestehe, die Debatte 
nochmals aufzunehmen, weil die beabsichtigten Än
derungen keine haushaltsmäßigen Fragen berühr
ten. 

Vizepräsident Hagen: Ich danke dem Herrn Be
richterstatter. 

Über die Verhandlungen des Ausschusses für 
Rechts- und Verfassungsfragen (Beilage 3375) be
richtet der Herr Abgeordnete Weishäupl. Ich erteile 
ihm das Wort. 

Weishäupl (SPD), Berichterstatter: Herr Präsi
dent, meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 
Rechts-· und Verfassungsfragen befaßte sich am 
1. Oktober mit dem Antrag der Abgeordneten 
Dr. Franke, Dr. Seitz und Fraktion betreffend Ge
setzentwurf über Röntgenreihenuntersuchungen be
stimmter Berufsgruppen. Der Rechts- und Verfas
sungsausschuß faßte die Beschlüsse, die in Bei
lage 3375 abgedruckt sind. Ich darf bemerken, daß 
Bericht~rstatter der Herr Abgeordnete Weishäupl, 
Mitberichterstatter· der Herr Abgeordnete Simmel 
war. 

Der Ausschuß kam zu folgendem Antrag: 

Zustimmung zu der vom Haushaltsausschuß 
vorgeschlagenen Fassung mit der Maßgabe, daß 
folgende Änderungen durchgeführt werden: 

1. Artikel 5 erhält folgende Fassung: 

Gemeinden haben bei der Durchführung 
der Röntgenreihenuntersuchungen Amtshilfe 
zu leisten. 

Der Nebensatz des Artikels 5, der in der Bei
lage 3247 lautet „insbesondere durch Bereitstellung 
von geeigneten Räumen und notwendigem nicht
ärztlichem Hilfspersonal sowie durch Bekanntma
chung und Ladung" ist somit zu streichen. 

2. Artikel 6 entfällt. 

Um das Ergebnis der Verhandlungen im Rechts
und Verfassungsausschuß wahrheitsgetreu wieder
zugeben, darf ich darauf hinweisen, daß der Be
schluß wörtlich lautete; 

1. Artikel 6 wird gestrichen. 

2. Zur Beratung einer neuen Fassung wird das 
Gesetz an den sozialpolitischen Ausschuß zu
rückverwiesen. 

Da die vom sozialpolitischen Ausschuß zu Artikel 6 
vorgeschlagene Neufassung nicht an den Rechts
und Verfassungsausschuß zurückgekommen ist, 
könnte unter Umständen ein Verfahrensmangel im 
Rahmen der Geschäftsordnung geltend gemacht 
werden. Der Rechts- und Verfassungsausschuß 
konnte sich mit der Neufassung des Artikels bezüg
lich seiner rechtlichen und verfassungsmäßigen Trag
barkeit nicht mehr befassen. Um eventuellen Un
klarheiten bei der Diskussion vorzubeugen, möchte 
ich lediglich_betonen, daß der Berichterstatter, der 
Mitberichterstatter und der Herr Abgeordnete Jun
ker gegen den Nachsatz des Artikels 5, der durch den 
Beschluß des Rechts- und Verfassungsausschusses 
gestrichen werden soll, dahingehend Bedenken er
hob, daß die dort aufgezählten Leistungen die allge
mein übliche Amtshilfe überschreiten würden. Da 
es sich bei dem Gesetz über die Röntgenreihenunter
suchungen um eine Aufgabe des übertragenen Wir
kungskreises handle, müßte der Staat gemäß Arti
kel 8 der Gemeindeordnung die Mittel zur Ver
fügung stellen. Um diese zu Recht bestehenden 
rechtlichen Bedenken aus dem Weg zu räumen, 
schlug der Berichterstatter die Streichung des Ne
bensatzes in Artikel 5 vor. Diesem Antrag wurde 
zugestimmt. 

Gegen Artikel 6, der die Frage des etwaigen Aus
falls an Arbeitsverdienst oder Einkommen regelt, 
trug Herr Abgeordneter Junker ebenfalls Bedenken 
vor. Nach dem Protokoll führte er aus, „daß es ·ein 
Novum sei, jemanden zu zwingen, während seiner 
Arbeitszeit etwas zu tun oder zu dulden, ihm aber 
~einen Ersatzanspruch zu geben". 

Ich :qiöchte Sie bitten, den Beschlüssen des Rechts
und Verfassm;.1.gsausschusses, wie sie auf Beilage 3375 
abgedruckt sind, die Zustimmung zu erteilen. 

Vizepräsident Hagen: Ich danke dem Herrn Be
richterstatter. 

Von den Fraktionen ist der Wunsch ausgesprochen 
worden, sie möchten über das ganze Gesetz in den 
Fraktionssitzungen noch einmal beraten. Ich schlage 
deshalb dem Hause vor, die Angelegenheit bis auf 
weiteres zurückzustellen. - Das Haus ist damit ein
verstanden. 

Der Herr Abgeordnete Klotz hat gebeten, eine 
persönliche Erklärung abgeben zu dürfen. Ich er
teile ihm dazu das Wort. 

- Herr Abgeordneter Klotz ist zur Zeit nicht' an
wesend; wir nehmen seine persönliche Erklärung 
morgen entgegen. 

Ich schlage dem Hause vor, die Beratungen jetzt 
abzuschließen. - Es erhebt sich kein Widerspruch„ 

Die nächste Sitzung beginnt morgen pünktlich um 
9 Uhr. 

Die Sitzung i§.t geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 17 Uhr 38 Minuten) 
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